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Auf einen Blick 

Derzeit lässt sich eine intensiv geführte öffentliche Debatte über die Frage beobachten, wie 

sich die Arbeit durch Künstliche Intelligenz verändern und welche Folgen dies für die Un-

gleichheit zwischen den Geschlechtern haben wird. Die in diesem Zusammenhang verhan-

delten Chancen und Problemlagen sind Gegenstand des vorliegenden Working Papers. 

Ausgehend von einer Aufarbeitung der wissenschaftlichen Literatur und einer kritischen 

Analyse des öffentlichen Diskurses werden die politischen und praktischen Handlungs- 

optionen, aber auch die Schwachstellen der diskursiven Auseinandersetzung beleuchtet. 
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Zusammenfassung 
 

Inmitten der verschiedenen Digitalisierungsdynamiken, die sich aktuell 

beobachten lassen, stellt Künstliche Intelligenz (KI) zurzeit eine der größ-

ten Herausforderungen dar. Während sich die Verbreitung in der betrieb-

lichen Praxis zögerlich oder unbemerkt vollzieht, findet zugleich seit eini-

gen Jahren eine intensiv geführte öffentliche Debatte um Herausforderun-

gen und Potenziale statt. Hierbei geht es wesentlich um die Frage, wie 

sich Arbeit in Zukunft mit KI verändern wird. Bemerkenswert an diesen 

diskursiven Auseinandersetzungen ist, dass auch die Frage nach Ge-

schlechterungleichheiten zentral mitverhandelt wird. 

Das Working Paper widmet sich daher den Themenfeldern und Prob-

lemlagen, Chancen, Risiken und Handlungsansätzen, die in aktuellen in-

ternationalen Forschungen sowie in öffentlichen Diskursen hinsichtlich 

der Relevanz von KI und maschinellem Lernen aus Geschlechterperspek-

tiven für die Arbeitswelt der Zukunft diskutiert werden. 

Folgende Fragen standen im Zentrum: Welche wissenschaftlichen Er-

kenntnisse liegen zu genderrelevanten Effekten des Einsatzes von KI und 

maschinellem Lernen in Arbeitsprozessen bereits vor? Welche Entwick-

lungen hinsichtlich zukünftiger Arbeitswelten werden in wissenschaftli-

chen und öffentlichen Diskursen prognostiziert? Welche Problemfelder 

werden von den verschiedenen gesellschaftlichen Akteur*innen hinsicht-

lich Gender und anderen Ungleichheitskategorien identifiziert? Welche 

Positionen und Forderungen an Gestaltung oder Regulierung sind damit 

verbunden? Und welche Handlungsbedarfe entstehen daraus für betrieb-

liche und politische Akteur*innen? 

Grundlage ist die Analyse von Diskursen um KI, Gender und Arbeit im 

Rahmen des Projekts „Gender, KI und die Arbeit der Zukunft“, das von 

der Hans-Böckler-Stiftung finanziert 2021/2022 an der Universität Ham-

burg durchgeführt wurde. 

Hierbei wurde erstens der wissenschaftliche Forschungsstand auf Ba-

sis internationaler Publikationen gesichtet und strukturiert. Für die Ana-

lyse des öffentlichen Diskurses wurden zweitens die mediale Bearbeitung 

des Themenfeldes in Tages- und Wochenzeitschriften sowie drittens der 

KI-Diskurs auf politischer Ebene systematisch ausgewertet. Viertens wur-

den Expert*inneninterviews geführt, um die Ergebnisse mit der betriebli-

chen Praxis, aber auch mit wissenschaftlichen und aktivistischen Per-

spektiven in Bezug zu setzen. 

Die Analyse des Forschungsstands zeigt, dass bisher vor allem vier 

Themen untersucht werden: 
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• der Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt, verbunden mit der Frage 

nach Substitutionspotenzialen bzw. -gefahren und bisher uneinheitli-

chen Prognosen zu Geschlecht; 

• Auswirkungen der Interaktion mit KI am Arbeitsplatz und der Frage 

nach den Diskriminierungsgefahren durch stereotyp vergeschlecht-

lichte KI-Artefakte; 

• das Management von Arbeit mit KI und die Gefahren der Diskriminie-

rung insbesondere bei Personalgewinnung und Arbeitsvermittlung 

durch einseitige Datensätze; sowie 

• das Feld der Arbeit in der KI-Entwicklung selbst, das seit Langem durch 

eine Unterrepräsentanz von Frauen, sexistische Arbeitskulturen, aber 

auch Frauen in „hidden work“ geprägt ist. 

 

Im medialen Diskurs zeigt sich eine noch stärkere Fokussierung auf die 

Themen Bias und Diskriminierung sowie Automatisierungsgefahren, mit 

Bezug auf meist wenige, prominente Beispiele; aber auch die Potenziale 

für mehr Gerechtigkeit durch KI ziehen sich durch die Thematisierung. 

Daneben werden punktuell Themen wie weibliche Robots im Bereichen 

wie Service, Sexarbeit oder Personalentwicklung thematisiert, in denen, 

wenn auch implizit, ideal worker norms verhandelt werden. 

Bemerkenswert ist zudem, dass sich spezifische Männlichkeits- und 

Weiblichkeitsfiguren identifizieren lassen, die durchaus von feministi-

schen und intersektionalen Theorien sowie von sozialkonstruktivistischen 

Technikkonzepten geprägt sind: So wird wiederholt der „junge weiße 

Mann“ als Fachidiot problematisiert, dem „international und interdiszipli-

när ausgebildete Frauen“ als Chance für eine ethische und diversitätssen-

sible KI gegenübergestellt werden. 

Im politischen Diskurs wird deutlich, wie verschiedene, insbesondere 

staatliche Akteur*innen im KI-Diskurs um Deutungsmacht und um die 

„richtige“ Rahmung ringen: Die nationale KI-Strategie lässt sich als Stra-

tegie mit dem Ziel interpretieren, Gesellschaft für KI zu mobilisieren (u. a. 

für nationale Wettbewerbsfähigkeit). KI wird als Schlüsseltechnologie ge-

rahmt; sie gilt als dynamisch, unausweichlich, komplex und kontrovers, 

und vor allem als politisches Problem, das breite demokratische Bearbei-

tung erfordert. Geschlecht und Diversität spielen hierin eine kleine, aber 

entscheidende Rolle; sie sind quasi Gradmesser für „gute“, „faire“ KI und 

Einlösung des „Humanisierungsversprechens“. 

Abschließend lässt sich festhalten: In den untersuchten Diskursen wer-

den KI, Arbeit und Gender fortlaufend ausgehandelt. Auffällig ist dabei die 

breite Thematisierung der geschlechterpolitischen Dimensionen von KI, 

auch im Zusammenhang mit großen Fragen der Gegenwartsgesellschaft 

wie dem demografischen Wandel, Rationalisierung, Standortlogik oder 
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Gerechtigkeit. Zugleich finden sich viele argumentative Vereinfachungen 

sowie Auslassungen von z. B. postkolonialen Perspektiven. 

Der aktuell beobachtbare Diskurs ist geprägt von Vorstellungen der 

Gestaltbarkeit von KI und damit ein Möglichkeitsfenster für politische, ge-

werkschaftliche und betriebliche Neuverhandlungen z. B. von Technikein-

führung, Berufsbildern, Diversität oder Unternehmenskulturen. Daraus er-

geben sich heterogene Handlungsfelder: Ethik, Recht und Regulierung; 

Technikentwicklung und -gestaltung; Wissenschaft und Bildung; Kultur 

und Zivilgesellschaft; Betrieb und Mitbestimmung. 
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1. Einleitung: „Alle reden über KI“ 
 

„Wie Sprachassistenten und Bewerbungsroboter Frauen benachteiligen 

(Rutkowski 2020), „Gleichstellung aus der Maschine“ (Beck 2021), „Den-

ken intelligente Maschinen wie Männer?“ (Lenzen/Jacobs 2019) – drei 

Schlagzeilen von Zeitungsbeiträgen aus den letzten Jahren, in denen es 

um den Zusammenhang von Künstlicher Intelligenz (KI) und Geschlecht 

geht. 

KI war und ist eines der dominierenden Technologiethemen der letzten 

Jahre. Vermehrt wurde in diesem Zusammenhang nicht nur über bemer-

kenswerte Fortschritte von maschinellem Lernen und neuronalen Netz-

werken, möglichen Einsatzszenarien und damit verbundene Chancen für 

die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch über ethische Herausforde-

rungen gesprochen. 

Dass KI auch (Geschlechter-)Ungleichheiten und Diskriminierung re-

produzieren und sogar verstärken kann, stellt in diesen Debatten ein etab-

liertes Thema der Auseinandersetzung dar. Zugleich werden immer wie-

der die Potenziale für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit durch KI dis-

kutiert. Wie Geschlecht, KI und Arbeit diskursiv verhandelt werden, wel-

che Probleme und Chancen identifiziert werden und wer sich mit welchen 

Vorstellungen, Interessen und Forderungen in diese Debatten einbringt, 

lohnt somit genauer untersucht zu werden. 

 

 

1.1 Künstliche Intelligenz als 
gesellschaftliche Herausforderung 
 

Es spricht einiges dafür, dass KI und maschinelles Lernen die nächste 

wichtige Welle von Technisierungs-, Automatisierungs- und Digitalisie-

rungsprozessen der Arbeitswelt sein werden. Und auch wenn diese we-

der neue Technologien sind noch in naher Zukunft alle hochgesteckten 

Erwartungen erfüllen werden, hat sich dennoch ihre politische und ökono-

mische Bedeutung in den letzten Jahren erhöht, was nicht zuletzt an einer 

Intensivierung der diskursiven Auseinandersetzungen mit dem Thema 

deutlich wird (Lenzen 2018). 

Dies lässt sich technisch erklären, mit immens gestiegenen Rechen-

leistungen, Datenmengen und präziseren Algorithmen, aber auch mit den 

steigenden Investitionen in diesem Bereich sowie mit der Tatsache, dass 

KI-gestützte Technologien beginnen, im Alltag Anwendung zu finden, 

menschliche Entscheidungen zu beeinflussen und zu ersetzen. KI und 

maschinelles Lernen werden intensiv medial und politisch diskutiert; poli-
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tische Strategien und Veranstaltungen wie der Digital-Gipfel, die Enquete-

Kommission „Künstliche Intelligenz“ auf nationaler Ebene oder die Aktivi-

täten der Europäischen Kommission unterstreichen die politische und 

ökonomische Relevanz und Aktualität des Themas. 

Angesichts der Risiken von KI ist zugleich das öffentliche Bewusstsein 

für ethische Fragen und eine gerechte, faire, verantwortungsvolle Gestal-

tung von KI in den letzten Jahren stark gestiegen (u. a. Jaume-Palasí/Spiel-

kamp 2017). 

Medien, Industrie, Politik und NGOs haben sich zunehmend mit diesen 

Fragen beschäftigt (u. a. Mozilla Foundation 2019), Unternehmen richten 

beispielsweise Ethikbeiräte ein. Auch auf EU-Ebene wurden die Heraus-

forderungen angegangen, beispielsweise im Weißbuch der Europäischen 

Kommission zur Künstlichen Intelligenz (Europäische Kommission 2020). 

Und auch im arbeitspolitischen Kontext steigt seit einigen Jahren das In-

teresse an der Auseinandersetzung mit dem Thema (u. a. ver.di Digitali-

sierungskongress 2019; labor.a 2022). 

In Unternehmen wird KI zunehmend in immer mehr Bereichen adap-

tiert. Bereits heute wird KI für die Bearbeitung von Versicherungsfällen, 

die Qualitätsprüfung von Oberflächen in der Industrie oder das Monito-

ring von Pflanzen auf dem Acker eingesetzt (Plattform Lernende Sys-

teme o. J. a, o. J. b und o. J. c). Beschäftigte nutzen KI-basierte Anwen-

dungen wie Bild- oder Texterkennung, kooperieren mit smarten Robotern 

und arbeiten Daten auf, mit denen KI trainiert wird. 

Prognosen über einen rapiden Wandel des Arbeitsmarkts, die noch vor 

einigen Jahren die Debatte bestimmten, erfüllen sich bislang aber nicht. 

Vielmehr ist vielen Beschäftigten nicht bewusst, dass sie bereits mit KI-

Systemen interagieren (Lenzen 2018; Giering et al. 2021; Giering/Kirch-

ner 2022), der Wandel ist eher schleichend denn disruptiv. 

Dass dabei auch geschlechterdiskriminierende Effekte von KI ernst ge-

nommen werden müssen, veranschaulicht – neben vielen anderen – eine 

Studie von AlgorithmWatch aus dem Jahr 2020. Im Rahmen eines Expe-

riments wurden Stellenausschreibungen für LKW-Fahrer*innen und Erzie-

her*innen über Facebook vermarktet, ohne Angaben zur gewünschten 

Zielgruppe zu machen. Es lag also in der Hand der Algorithmen zu ent-

scheiden, an welche Nutzer*innen die Anzeige ausgespielt wurde. 

Das Resultat: Die Stelle als LKW-Fahrer*in wurde zu über 92 Prozent 

an männliche, die Erzieher*innenstelle zu über 96 Prozent an weibliche 

Facebook-Nutzer*innen ausgespielt (AlgorithmWatch 2022). Das Beispiel 

zeigt, dass automatisierte Entscheidungssysteme gesellschaftliche Ge-

schlechterstereotype unabhängig von einer menschlichen Entscheidung 

aufgreifen und sie sogar verstärken können. 



CARSTENSEN / GANZ: VOM ALGORITHMUS DISKRIMINIERT? | 9 

1.2 Technik und Gender 
 

Aus den Science and Technology Studies sowie den Gender and Tech-

nology Studies ist seit Jahrzehnten bekannt, dass Technik nicht neutral 

ist, sondern dass während des Entwicklungsprozesses – bewusste, aber 

auch unbewusste – Vorstellungen von Gesellschaft, Interessen und po-

tenziell „richtigen“ bzw. erwünschten Nutzungsweisen in das Design ein-

fließen und dass die „fertige“ Technik als Ausdruck von Interessenkon- 

stellationen und Machtverhältnissen betrachtet werden kann. 

Das zeigt sich auch hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse. Desig-

ner*innen haben unter anderem unterschiedliche (bewusste und unbe-

wusste) Vorstellungen von weiblichen und männlichen User*innen, ge-

schlechtstypischen Interessen, Fähigkeiten und Arbeitsteilungen, die in 

den Konstruktionsprozess eingehen, sich in dem fertigen Produkt verfes-

tigen bzw. materialisieren, die dann wiederum das Handeln der User*in-

nen vergeschlechtlicht prägen und normieren. 

Als „gender scripts“ werden diese zu Handlungsaufforderungen und 

wirkmächtigen Elementen in der Konstitution von Geschlechterverhältnis-

sen (u. a. Berg/Lie 1995; van Oost 2003). Hierbei ist zum einen das De-

sign von Bedeutung, zum anderen aber auch nicht unwesentlich die dis-

kursive Rahmung, beispielsweise über Medien oder Marketing (Cock-

burn/Ormrod 1993). 

Technik ermöglicht, unterstützt und verfestigt somit gesellschaftliche 

Verhältnisse, normiert und normalisiert, nicht zuletzt durch ihre Materiali-

tät, aber auch durch ihre Rahmung, spezifische Arbeitsweisen, Aufforde-

rungen und Rhythmen. Das ist auch insofern relevant, da Arbeit nach wie 

vor hochgradig von Geschlechterungleichheiten geprägt ist. Erwerbsar-

beit ist bis heute vertikal und horizontal nach Geschlecht segregiert (u. a. 

Aulenbacher 2018): Aufstiegschancen sind ungleich, in Arbeitsverhältnis-

sen mit hohen Einkommen sowie auf Führungspositionen finden sich 

nach wie vor mehr Männer. Zudem sind viele Berufe bis heute geschlecht-

lich konnotiert und ungleich anerkannt, bewertet und entlohnt. 

Darüber hinaus ist die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern hin-

sichtlich bezahlter und unbezahlter Arbeit ungleich, nach wie vor sind 

mehr Frauen mit Sorgearbeiten, z. B. Kinderbetreuung, und vor allem 

Hausarbeit beschäftigt (Statistisches Bundesamt 2015; Winker 2015). 

Diese Geschlechterungleichheiten in Technik und Arbeit werden seit 

Jahrzehnten erforscht, und auch zu Technologien wie Software und Ro-

botik liegen bereits ältere Arbeit vor, die auf die Vergeschlechtlichungen 

dieser Technologien hingewiesen haben (u. a. Halberstam 1991; Bath 

2009; Paulitz 2014). 
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2. Das Projekt „Gender,  
Künstliche Intelligenz und die Arbeit 
der Zukunft“ 
 

Neue Technologien bieten aber immer auch Möglichkeiten, Macht- und 

Geschlechterverhältnisse neu zu verhandeln und Arbeitsbedingungen zu 

gestalten (Wajcman 2004; Carstensen 2019). Die Frage, wie dies mit 

Blick auf KI aktuell in verschiedenen Diskursen geschieht, war der Aus-

gangspunkt für die diesem Paper zugrunde liegenden Forschungen. 

 

 

2.1 Warum Diskurse untersuchen? 
 

Anders als bei anderen Digitalisierungsthemen wie der Homeoffice-, In-

dustrie-4.0- oder Plattformarbeit gibt es bislang noch wenig gesicherte Er-

kenntnisse darüber, wie sich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) 

und maschinellem Lernen im Arbeitsalltag konkret auswirkt. Entspre-

chend fehlen bisher auch Erkenntnisse über die Relevanz, die KI und ma-

schinelles Lernen für Arbeit aus Geschlechterperspektiven haben. Was 

wir allerdings beobachten können, ist eine intensiv geführte öffentliche 

Debatte um die Frage, wie sich Arbeit in Zukunft mit KI verändern wird 

und welche Implikationen dies für Geschlechterungleichheiten hat. 

Diese Chancen und Problemlagen, die zurzeit in wissenschaftlichen 

und öffentlichen Diskursen ausgelotet werden, sind Gegenstand dieses 

Working Papers, das die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Gender, 

KI und die Arbeit der Zukunft“ vorstellt. Dem Projekt liegt eine fokussierte 

Aufarbeitung der internationalen wissenschaftlichen Literatur sowie eine 

kritische Analyse des öffentlichen Diskurses zugrunde, die die politischen 

und praktischen Handlungsoptionen, aber auch die Schwachstellen in Be-

zug auf die Auseinandersetzungen um die Gestaltung der Arbeit der Zu-

kunft beleuchtet. 

Unter KI verstehen wir Technologien, die in der Lage sind, geistige Tä-

tigkeiten zu imitieren. Dazu gehören Aufgaben wie Suchen, Sortieren, Ge-

wichten und in ersten Ansätzen auch Entscheiden. Der Entwurf der Euro-

päischen KI-Verordnung betont dabei, dass es um eine Technologie geht, 

die „Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entschei-

dungen hervorbringen kann, die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie 

interagieren“ (Art. 3 Abs. 1 des Artificial Intelligence Act). 

Lernend oder intelligent sind sie insofern, dass sie in der Lage sind, die 

Auswirkungen ihrer früheren Handlungen auf die Umgebung zu analysie-
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ren und ihr Verhalten entsprechend anzupassen (Hochrangige Experten-

gruppe für künstliche Intelligenz 2019, S. 1). 

In der Informatik wird zwischen starker und schwacher KI unterschie-

den, wobei die starke KI, die zum Teil weitreichende Vorstellungen von 

Maschinen, die Menschen beherrschen, enthält, bisher kaum Realität ist 

(Giering et al. 2021). KI ist aber als Begriff bereits auch als eine Metapher 

zu verstehen, da Maschinen niemals im Wortsinne „intelligent“ sein kön-

nen. Insgesamt ist die Verwendung oft uneinheitlich, und konkrete Funk-

tionsweisen, Mythenbildung und Vorstellungen aus Science-Fiction ver-

mischen sich in dem Begriff auf unklare Weise. 

 

 

2.2 Forschungsfragen 
 

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich somit einiges an Klärungsbedarf konsta-

tieren. Das Working Paper widmet sich daher den Themenfeldern und 

Problemlagen, Chancen, Risiken und Handlungsansätzen, die in aktuel-

len internationalen Forschungen sowie in öffentlichen Diskursen hinsicht-

lich der Relevanz von KI und maschinellem Lernen aus Geschlechterper-

spektiven für die Arbeitswelt der Zukunft diskutiert werden. 

Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen bereits zu genderrele-

vanten Effekten des Einsatzes von KI und maschinellem Lernen in Ar-

beitsprozessen vor? Welche Entwicklungen hinsichtlich zukünftiger Ar-

beitswelten werden in wissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen 

prognostiziert? Welche Problemfelder und Handlungsansätze werden von 

den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren hinsichtlich Gender und 

anderen Ungleichheitskategorien identifiziert? Welche Positionen und 

Forderungen an Gestaltung oder Regulierung sind damit verbunden? Und 

welche Handlungsbedarfe entstehen daraus für betriebliche und politi-

sche Akteur*innen? 

Und interessiert somit wie KI, Arbeit und Gender aktuell (neu) verhan-

delt werden. Zugleich betrachten wir dabei nicht nur Geschlechterun-

gleichheiten. Mit einem intersektionalen Verständnis untersuchen wir Ge-

schlecht grundsätzlich als verwoben mit anderen Ungleichheitskategorien. 

Dabei geht es zudem, gerade mit Blick auf Arbeit, nicht darum, in uto-

pische oder dystopische Prognosen zu verfallen; ebenso wenig soll tech-

nikdeterministisch argumentiert werden. Vielmehr verstehen wir Techni-

sierung und die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft als Aushandlungs-

prozesse. 
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2.3 Empirisches Vorgehen, Datengrundlage 
und Methoden 
 

Die in diesem Working Paper vorgestellten Erkenntnisse resultieren aus 

einer Untersuchung wissenschaftlicher und öffentlicher Diskurse an der 

Schnittstelle von KI, Arbeit und Gender. Da sich in vielen Forschungspro-

jekten zu Digitalisierung zurzeit zeigt, dass sich die Verbreitung neuer 

Technologien zumindest innerhalb von Arbeitsorganisationen langsamer 

vollzieht als zunächst vermutet, sind empirische Studien zur betrieblichen 

Praxis bisher nur in Einzelfällen möglich und erlauben daher keinen Über-

blick über die verschiedenen Herausforderungen von KI aus Geschlech-

terperspektiven. 

Was hingegen aktuell zu beobachten ist, ist eine intensive öffentliche 

Debatte um KI. Das Projekt diente daher vor allem dazu, den Forschungs-

stand zu systematisieren und den öffentlichen Diskurs zu analysieren. Da-

bei wurde herausgearbeitet, wie KI im Kontext von Arbeit und Gender ver-

handelt wird. 

Hierfür wurde erstens der wissenschaftliche Forschungsstand auf Ba-

sis internationaler Publikationen gesichtet und strukturiert (siehe Abbil-

dung 1). Für die Analyse des öffentlichen Diskurses wurden zweitens die 

mediale Bearbeitung des Themenfeldes in Tages- und Wochenzeitschrif-

ten sowie drittens der KI-Diskurs auf politischer Ebene systematisch aus-

gewertet. Viertens wurden Expert*inneninterviews geführt, um die Ergeb-

nisse mit der betrieblichen Praxis, aber auch mit wissenschaftlichen und 

aktivistischen Perspektiven in Bezug zu setzen. 

 

 

Abbildung 1: Forschungsdesign 

 

 
 

Quelle: eigene Darstellung 
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Wie wir konkret in den einzelnen Untersuchungen vorgegangen sind, wird 

im Folgenden dargelegt. 

 

 

2.3.1 Wissenschaftlicher Forschungsstand 

 

Für die Erhebung des internationalen Forschungsstandes wurden Litera-

turdatenbanken, Fachportale, einschlägige Journals und Buchpublikatio-

nen vor allem aus Sozial-, Medien-, Arbeits- und Technikwissenschaften 

sowie Gender Studies nach Beiträgen zu KI, Gender und Arbeit durch-

sucht. Dabei wurde die Recherche auf Veröffentlichungen aus den Jahren 

2015 bis 2021 begrenzt, um neuere Konjunkturen innerhalb der technolo-

gischen Entwicklungen der Digitalisierung und den damit verbundenen 

Veränderungsprozessen der Arbeitswelt der letzten Jahre zu fokussieren. 

Auch wenn sowohl der Begriff „Künstliche Intelligenz“ als auch die kon-

kreten Technologien älter sind und auch bereits seit Jahrzehnten wissen-

schaftlich erforscht werden, lässt sich eine neue Welle der Thematisie-

rung seit 2015 beobachten. Das Projekt konzentrierte sich daher auf die 

Diskussionen, die sich innerhalb der bzw. im Anschluss an die technolo-

gischen Entwicklungen der Digitalisierung und den damit verbundenen 

Veränderungsprozessen der Arbeitswelt der letzten Jahre fokussieren. 

Ein Teil des Erhebungs- wie des Auswertungsprozesses war der Um-

gang mit den und die Präzisierung der passenden Begrifflichkeiten, da zum 

einen gerade der Begriff „Künstliche Intelligenz“ unscharf genutzt wird so-

wie zudem eine Reihe weiterer Begrifflichkeiten die Technologien be-

schreibt, die „intelligent“ oder „lernend“ sind. Als weitere Suchbegriffe wur-

den deshalb auch „Algorithmen“, „Big Data“ und „Automatisierung“ genutzt. 

 

 

2.3.2 Der mediale Diskurs 

 

Die Untersuchung des Mediendiskurses fokussiert auf textförmige journa-

listische Beiträge in deutschen Leitmedien aus dem Zeitraum 2015 bis 

2021. Einbezogen wurden vier exemplarisch ausgewählte, auflagen-

starke Tageszeitungen (Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süd-

deutsche Zeitung, taz – die tageszeitung) sowie die Wochenzeitung Die 

Zeit und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Der Korpus besteht aus 

Artikeln, die in digitalen und gedruckten Ausgaben veröffentlicht wurden, 

einschließlich Beilagen und Sonntagsausgaben. 

Um relevante Artikel zu identifizieren, wurde eine mehrteilige Such-

phrase als Volltextsuche in den Archivdatenbanken der Zeitungen und 

Zeitschriften angewandt. Mit der Suchphrase konnten mehrere arbeitsbe-
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zogene Begriffe (z. B. Arbeit, Beruf, Personal) in Kombination mit KI-be-

zogenen Begriffen (z. B. Künstliche Intelligenz, Algorithmus, maschinelles 

Lernen) und geschlechtsbezogenen Begriffe (z. B. Vielfalt, Frauen, Diskri-

minierung) abgefragt werden. 

Durch die Verwendung von mehreren Begriffen in grammatikalischen 

Variationen konnte sichergestellt werden, dass relevante Beiträge trotz 

begrifflichen Unschärfen und Varianzen identifiziert werden konnten. 

Diese erste Abfrage ergab insgesamt 3.585 Artikel, die manuell gesichtet 

und nach thematischer Passung ausgewählt wurden. Für den Korpus 

wurden ausschließlich Artikel ausgewählt, die KI zumindest im Zusam-

menhang mit Geschlecht oder Arbeit behandeln und gleichzeitig das je-

weils andere Thema ansprechen. 

So wurden schließlich 178 Medienartikel für die Analyse ausgewählt. 

Dabei handelt es sich um Meldungen, Reportagen, Interviews und Kolum-

nen aus den Nachrichten-, Wirtschafts- und Wissenschaftsteilen und dem 

Feuilleton. Die Auswertung orientiert sich an den zusammenfassenden 

sowie den strukturierenden Vorgehensweisen der qualitativen Inhaltsan-

alyse, anhand derer sowohl die wesentlichen Inhalte des Materials her-

ausgearbeitet als auch bestimmte Aspekte unter vorher festgelegten Kri-

terien herausgefiltert werden (Mayring 1997, S. 58). 

Aus dem Gesamtkorpus wurden anschließend 20 Artikel identifiziert, 

in denen mehrere der identifizierten Themen im Detail und in Verbindung 

miteinander diskutiert werden. Diese Artikel diskutieren KI und Arbeit 

zentral aus Genderperspektiven und eignen sich für eine detailliertere 

Analyse, die in einem zweiten Schritt durchgeführt wurde. Die Ergebnisse 

zeigen, wie der Zusammenhang von KI, Gender und Arbeit verhandelt 

wird und welches Verständnis der damit zusammenhängenden Problem-

lagen sich in der Medienöffentlichkeit herausbildet. 

 

 

2.3.2 Der politische Diskurs 

 

Die Untersuchung des politischen KI-Diskurses beruht auf einer Untersu-

chung von Statements und Positionen unterschiedlicher Akteur*innen, die 

den gesellschaftspolitischen öffentlichen Diskurs mitprägen (u. a. Ministe-

rien, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, technikpolitische Interes-

senverbände, frauen-, gender- und diversitypolitische Akteur*innen). 

Der Korpus (siehe Tabelle 1) wurde in einem mehrstufigen Verfahren 

zusammengestellt. Zunächst wurden die Websites von 20 wichtigen Un-

ternehmensverbänden, dem DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften, 

den Bundesministerien der Legislaturperiode 2017 bis 2021 sowie von tech- 

nikpolitischen und frauen-, geschlechter- und diversitypolitischen NGOs 
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nach den Stichworten „Künstliche Intelligenz“, „maschinelles Lernen“ und 

„Algorithmen“ durchsucht. 

Die Ergebnisse wurden auf ihre Relevanz in Bezug zu Arbeit hin ge-

sichtet und ausgewählt und anschließend auf explizite oder implizite Gen-

der-Thematisierungen hin untersucht. Darüber hinaus beinhaltet der Kor-

pus den Bericht der KI-Enquetekommission des Deutschen Bundestags 

sowie die UNESCO-Ethik-Empfehlungen. Er enthält neben Strategien, 

Kommissionsberichten und Konzeptpapieren auch eine Reihe von Stu-

dien sowie einzelne Interviews, die für die Untersuchung relevante Äuße-

rungen beinhalteten. 

 

 

Tabelle 1: Korpus politischer Diskurs 

 

Akteur*in Dokument Jahr Typ zitiert als 

Bundes- 
regierung 

Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung 2018 Strategie StrKI 

Beck, Susanne / Grunwald, Armin / Jacob, Kai / Matzner, 
Tobias: Künstliche Intelligenz und Diskriminierung – White-
paper aus der Plattform Lernende Systeme 

2019 White- 
paper 

PLSWD 

Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung. Fort-
schreibung 2020 

2020 Strategie StrKIF 

Drucksache 19/30750: Dritter Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung 

2021 Bericht GlbD 

Dritter Gleichstellungsbericht. Themenblatt 5: Algorithmen 
und Diskriminierung 

2021 Themen-
blatt 

GlbA 

Graus, Evie / Özgül, Pelin / Steens, Sanne: Künstliche Intel-
ligenz: Die Zukunft der Arbeit anhand von Erkenntnissen 
aus der Unternehmenspraxis gestalten (BMAS Policy Brief)  

2021 Policy 
Brief 

BMASP 

Die digitale Arbeitsgesellschaft 2040: 4 Zukunftsszenarien 
(im Auftrag der BMAS Denkfabrik digitale Arbeitsgesell-
schaft erstellt von Dr. Bernhard Albert, Forsight Solutions 
und Institut für Innovation und Technik, Entwurf, Stand Juni 
2021) 

2021 Szenario BMASZ 

Deutscher 
Bundestag 

Drucksache 19/23700: Bericht der Enquete-Kommission 
Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Potentiale  

2020 Bericht EnqKI 

Arbeit- 
geber- 
und Wirt-
schafts-
verbände 

Bitkom: Künstliche Intelligenz. Wirtschaftliche Bedeutung, 
gesellschaftliche Herausforderungen, menschliche Verant-
wortung 

2017 Positions-
papier 

BitKI 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: 
Künstliche Intelligenz: Deutschland zum Vorreiter der Ar-
beitswelt von morgen machen 

2018 Positions-
papier 

BDAKI 

BWV Bildungsverband: Herausforderung KI (Interview mit 
Gerhard Hausmann) 

2019 Interview BWVKI 
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Akteur*in Dokument Jahr Typ zitiert als 

BDI: Arbeitswelt 4.0 – Chancen oder Risiken? 2019 Website BDIAw 

Lucia Falkenberg (eco – Verband der Internetwirtschaft): 
Working with AI: Ethical Conduct in a Digital Working World 

2019 Beitrag ecoAI 

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB): 
Künstliche Intelligenz in der Kreditwirtschaft 

2019 Positions-
papier 

VÖBKI 

eco – Verband der Internetwirtschaft / Little, Arthur D.: 
Künstliche Intelligenz. Potenzial und nachhaltige Verände-
rung der Wirtschaft in Deutschland 

2019 Studie ecoKI 

Bundesverband der Deutschen Industrie: BDI-Grundsatzpa-
pier Künstliche Intelligenz. Handlungsempfehlungen zur Um-
setzung der deutschen und europäischen KI-Strategie 

2019 Positions-
papier 

BDIKI 

Insurance Europe: Joint declaration on Artificial Intelligence 
by European Social Partners in the insurance sector 

2021 Positions-
papier 

IEAI 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: 
Künstliche Intelligenz 

o. J. Website BDAW 

Bundesverband der Deutschen Industrie: Human Centricity 
(Interview mit Prof. Dr.-Ing. Carmen Constantinescu) 

o. J. Interview BDIHC 

Gewerk-
schaften 

ver.di: Künstliche Intelligenz und Gute Arbeit gestalten 2019 Flyer VerKI 

DGB: Künstliche Intelligenz (KI) für Gute Arbeit 2020 Positions-
papier 

DGBKI 

ver.di: Ethische Leitlinien für die Entwicklung und den Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz (KI): Gemeinwohl und Gute 
Arbeit by Design 

2020 Diskussi-
onspapier 

VerEL 

IGBCE: Abschlussbericht der Zukunftskommission „Digitale 
Agenda“ 

2020 Bericht IGBDA 

IGM: Diskussionspapier Initiative Mitbestimmung der IG Me-
tall 

2021 Diskussi-
onspapier 

IGMM 

20. Ordentliche DGB-Bundesfrauenkonferenz: Antrag L001: 
Wandel ist weiblich 

2021 Leitantrag DGBFA 

feministi-
sche Ak-
teur*innen 

SUPRRR Netzwerk: Expertenanhörung: KI und Frauen/
Fachkräftegewinnung: Textfassung des Expertenbeitrags 
von Julia Kloiber 

2020 Statement SupJK 

Deutscher Frauenrat: Stellungnahme des DF zur EU-Strate-
gie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 

2020 Stellung-
nahme 

DFEUG 

Deutscher Juristinnenbund: Stellungnahme zum Entwurf ei-
ner EU-Verordnung „zur Festlegung harmonisierter Vor-
schriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung be-
stimmter Rechtsakte der Union“ vom 21. April 2021 

2021 Stellung-
nahme 

DJBKI 

Netzforma* e. V.: Künstliche Intelligenz o. J. Website NetKI 

UNESCO Recommendation on the ethics of artificial intelligence 
(UNESCO Ethics Recommendations) 

2021 Leitlinie UneAI 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die Dokumente lassen sich einzelnen Akteur*innen zuordnen, sind jedoch 

häufig im Zuge institutioneller Meinungsbildungsprozesse entstanden, an 

denen auch Stakeholder anderer Akteursgruppen beteiligt waren. Sie ge-

ben Auskunft darüber, wie KI, Gender und Arbeit als politische Herausfor-

derung von einem Netzwerk unterschiedlicher Akteur*innen gemeinsam 

bearbeitet werden. 

Bei der Auswertung wurde in diesem Fall zunächst mit vorab festge-

legten Kategorien gearbeitet. Dazu wurden Aussagen über Akteur*innen, 

Technikbild und Gestaltbarkeit, Arbeit, Problemlagen, Chancen, Risiken, 

Geschlecht, Bias und Diskriminierung, Handlungsbedarfe und Gestal-

tungsvorschläge inhaltsanalytisch verschlagwortet. 

Um wichtige Gestaltungsvorschläge und Handlungsfelder identifizieren 

zu können, wurden anschließend die geschlechterpolitischen Gestaltungs-

vorschläge feincodiert. Die codierten Textausschnitte wurden schließlich 

diskursanalytisch untersucht. Dabei stand im Mittelpunkt, wie KI diskursiv 

konstruiert wird, welche Probleme und Kontroversen Akteur*innen identifi-

zieren und wie sie sich im KI-Diskurs als relevante und handlungsmächtige 

Akteur*innen inszenieren. 

 

 

2.3.3 Expert*inneninterviews 

 

Um vertiefte und praxisbezogene Einschätzungen zu gewinnen, wurden 

schließlich sieben Interviews mit Expert*innen geführt. Die Interviewper-

sonen kommen aus betrieblichen Zusammenhängen, aus der Wissen-

schaft sowie aus technologie- und genderpolitischen NGOs, die zurzeit 

an der Diskussion und/oder Gestaltung von KI beteiligt sind: 

• Miriam Klöpper (Mitarbeiterin Innovation, Strategy and Transfer, FZI 

Forschungszentrum Informatik) 

• Lorena Jaume-Palasí (The Ethical Tech Society) 

• Britta Daffner (Senior Managerin und Beraterin für innovative Techno-

logien, IBM Deutschland GmbH) 

• Rosemarie Steininger (CEO, Chemistree GmbH) 

• Vanessa Barth (Funktionsbereichsleiterin Zielgruppenarbeit und Gleich-

stellung, IG Metall) 

• Katharina Klappheck (Referent*in für feministische Netzpolitik, Gunda-

Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung) 

• Birgit Rössig (Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und Konzern- 

betriebsratsvorsitzende, Otto GmbH & Co KG) 

 

Gegenstand der Interviews waren die Einschätzung zur Reichweite, zu 

den genderpolitischen Dimensionen und Konsequenzen von KI, zur Arbeit 
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der Zukunft sowie Einschätzungen zu den in den Diskursen identifizieren 

Themen Diskriminierung, Automatisierung, KI-Entwicklung, Qualifikation 

und Ghost Work. Die Interviews wurden aufgezeichnet, soweit die Inter-

viewten einverstanden waren, und anschließend transkribiert. 
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3. Künstliche Intelligenz und Gender 
im Diskurs – Projektergebnisse 
 

3.1 Wissenschaftliche Befunde 
 

Betrachten wir zunächst die wissenschaftliche Auseinandersetzung an 

der Schnittstelle von Künstlicher Inelligenz (KI), Arbeit und Gender kön-

nen vier Perspektiven auf Arbeit systematisierend unterschieden werden: 

Forschung zum Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt (Kapitel 3.1.1), zur 

Interaktion mit KI am Arbeitsplatz (Kapitel 3.1.2), zum Management von 

Arbeit mit KI-basierten Systemen (Kapitel 3.1.3) und schließlich zur Arbeit 

in der KI-Entwicklung (Kapitel 3.1.4). 

 

 

3.1.1 Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt 

 

Die Forschung zur Arbeit mit KI wurde lange Zeit von einer Makroperspek-

tive auf die Transformation von Arbeitsmärkten durch die Substitution von 

Arbeitskräften durch Software und Robotik dominiert. Aufhänger für die 

Debatte waren Prognose-Studien zum zukünftigen Computerisierungsri-

siko einzelner Berufe (Arntz/Gregory/Zierahn 2016; Frey/Osborne 2017; 

für eine kritische Einordnung vgl. Frey 2021). 

Ergebnisse zu den Geschlechtereffekten der prognostizierten Substi-

tutionseffekte sind uneinheitlich. Piasna und Drahokoupil gehen davon 

aus, dass Frauen stärker als Männer von Automatisierung bedroht seien, 

da sie häufiger als Männer mit Routineaufgaben betraut seien (Piasna/

Drahokoupil 2017). Eine Gegenposition vertreten Peetz und Murray 

(2019), die konstatieren, dass strukturelle und technologische Verände-

rungen Arbeitsplatzsicherheit in typischen Frauenberufen etwa im Care-

Sektor leicht begünstige. 

Dengler und Matthes (2020) relativieren diese Einschätzung: Das Sub-

stituierbarkeitspotenzial für Männer sei zwar durchschnittlich etwas höher, 

die Unterscheide seien jedoch graduell. „Es gibt auch Berufsbereiche, in 

denen vorwiegend Frauen arbeiten und die gleichzeitig hohe Substituier-

barkeitspotentiale aufweisen, wie z. B. in der Sachbearbeitung oder Buch-

haltung“ (Dengler/Matthes 2020, S. 58). 

Ob die technische Machbarkeit tatsächlich zur Substitution menschli-

cher Arbeit führe, hänge zudem von zahlreichen weiteren Faktoren (z. B. 

Vorhandensein von Investitionsmittel oder rechtliche Hürden) ab. Zudem 

könne Technisierung auch zu Produktivitätssteigerung und neuen Pro-
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dukten und damit zu einem Zuwachs an Arbeitsplätzen führen (Dengler/

Matthes 2020, S. 58 f.). 

Andere Autor*innen stellen die Prämissen der KI-bezogenen Substitu-

ierungsdebatte grundsätzlich infrage. Pettersen (2019) argumentiert, 

dass sich komplexe Wissensarbeit nicht in dem Maße automatisieren 

lässt, dass von Substitution gesprochen werden kann, und Willcocks 

(2020) bemerkt, dass Studien zur Substitution das exponentielle Wachs-

tum an Arbeit nicht berücksichtigen, das im Kontext von Digitalisierung, 

demografischem Wandel und der Klimakrise zu erwarten ist. 

Wie Howcroft und Rubery (2019) kritisch anmerken, gibt es bislang 

kaum Belege dafür, dass neue Technologien zu Massenarbeitslosigkeit 

führen. Die Überbetonung von Substituierbarkeitsgefahren nütze vor al-

lem der Kapitalseite im Konflikt mit Arbeitnehmer*innen, die bessere Ar-

beitsbedingungen und höhere Löhne einfordern. Mit Blick auf Geschlech-

terverhältnisse schließen sie, dass existierende Geschlechterungleichhei-

ten im Hier und Jetzt mehr Aufmerksamkeit verdienen als Spekulationen 

über mögliche Substitutionseffekte in der Zukunft. 

 

 

3.1.2 Auswirkungen der Interaktion mit KI am 
Arbeitsplatz 

 

Neben dieser Makroperspektive auf die Transformation von Arbeitsmärk-

ten untersuchen erste Studien die Auswirkungen von KI auf Interaktions-

muster, Tätigkeiten und Berufsbilder und fragen nach der Neuverteilung 

von Aufgaben zwischen Mensch und Technik, möglichen Entlastungen, 

subjektiven Erfahrungen, Erwartungen und Empfindungen von Beschäf-

tigten (Huchler et al. 2020; Jöhnk/Urbach 2020). 

Studien zeigen, dass sich Anforderungen an Qualifikationen ändern; 

so werden mit KI spezifische Kenntnisse in Statistik und Programmierung 

wichtiger, aber auch Fähigkeiten, die für die Kontextualisierung von Algo-

rithmen und Trainingsdaten erforderlich sind. Pfeiffer (2020) verweist zu-

gleich darauf, dass diese Potenziale bei vielen Beschäftigten bereits vor-

handen sind. Als Gefahren im direkten Umgang mit KI werden wiederum 

Autonomieverlust, Verlust der Privatsphäre, Kontrollverlust und Stress 

identifiziert (Kellogg/Valentine/Christin 2020). 

Hinsichtlich der Veränderung von betrieblicher Praxis aus Geschlech-

terperspektive liegen jedoch bislang noch kaum Forschungsergebnisse 

vor. Forschungsbedarf besteht unter anderem hinsichtlich der Frage, wel-

che Folgen der Einsatz von digitalen Assistenzsystemen, Robotik und KI 

für das doing gender hat: Wird Geschlecht für die Interaktion am Arbeits-

platz weniger bedeutend, gibt es Geschlechterannahmen, die der Kon-
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struktion dieser Technologien zugrunde liegen und die sich auch auf das 

doing gender am Arbeitsplatz auswirken (Kohlrausch/Weber 2021)? 

Eine Reihe an Ergebnissen jenseits der Arbeitsforschung zeigen be-

reits die vergeschlechtlichten und teils sexualisierten Funktionsweisen 

von Angeboten von Facebook, Google-Suchalgorithmen etc. (Noble 2018; 

UNESCO 2020). So wiesen Untersuchungen z. B. darauf hin, dass viele 

Internetangebote zwar inzwischen inklusivere und diversere Kategorien 

anbieten, z. B. zur Anmeldung auf Facebook 58 Möglichkeiten für Ge-

schlechterangaben, dass dahinter aber Mechanismen der zielgerichteten 

geschlechterstereotypen Werbung und Wertschöpfung stehen (Bivens 

2017). 

Übersetzungsprogramme oder das Smart-Reply-Feature von Google 

zeigten, dass bestimmte Berufsbezeichnungen wie z. B. „engineer“ auto-

matisch in männliche Formen übersetzt wurden (Heathman 2019). Auch 

wurde nachgewiesen, dass Programme zu Gesichtserkennung am bes-

ten bei Männern mit heller Hautfarbe funktionieren (Gebru/Buolamwini 

2018). 

Verschiedene Untersuchungen zeigen in diesem Zusammenhang, 

dass Trainingsdaten häufig einseitig sind und so Diskriminierung „lernen“, 

weil diese z. B. wenig Daten über Minderheiten enthalten (Zweig 2019). 

Eine mögliche Gefahr ist somit die Verstärkung von Stereotypen und die 

Zunahme von Diskriminierung und Sexismus (u. a. Kauff et al. 2021), auch 

in der Arbeitswelt. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Vergeschlechtlichung bzw. Fe-

minisierung von „intelligenten“ Interaktionsartefakten (wie Siri und Alexa 

zeigen; Adams 2020; Ferreira da Costa 2018) eine wichtige, arbeitssozi-

ologisch noch zu wenig beleuchtete Perspektive. Wenn wir etwa daran 

denken, dass „subversiver Humor“ ein zentraler Modus der kulturellen An-

eignung digitaler Technologien durch Beschäftigte ist (Schaupp 2021, 

S. 209), wird deutlich, dass das Design digitaler Assistenzsysteme als 

weiblich, männlich oder neutral entscheidende Auswirkungen auf Interak-

tionsmuster am Arbeitsplatz haben kann. 

 

 

3.1.3 Management von Arbeit mit KI 

 

Zunehmend kommen algorithmische Entscheidungssysteme auch im 

Personalbereich, bei der Arbeitsplanung und Arbeitsbewertung zum Ein-

satz, werden also für das Management von Arbeit eingesetzt. Dabei kom-

men auch Beschäftigte mit algorithmischen Systemen in Berührung, die 

im Rahmen ihrer Tätigkeiten selbst nicht mit KI interagieren. 
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Aus Geschlechterperspektive und insbesondere mit Blick auf mögliche 

Diskriminierungsrisiken ist der Einsatz von KI-basierten Algorithmen in 

der Personalgewinnung besonders interessant. Auf dem Markt gibt es 

mittlerweile eine Vielzahl von Software, die die verschiedenen Schritte 

des Recruiting-Prozesses, angefangen von der Formulierung und Ver-

breitung von Stellenanzeigen über Chatbots bis hin zu Matching-Werk-

zeugen und Assessment-Tools, mittels KI effizienter und schneller gestal-

ten sollen. Für Deutschland liegen noch keine systematischen und empi-

rischen Studien zum Einsatz von KI in der Personalgewinnung vor. 

Eine Expertise von Jaume-Palasí, Leidinger und Kloiber (2020) zeigt 

zudem, dass KI im Recruiting bislang vor allem ein viel genutzter Marke-

tingbegriff ist: 

 
„Kaum ein Werkzeug, das mit dem Versprechen ‚KI‘ wirbt, verfügt über 
eine hohe algorithmische Komplexität; wir vermuten, dass die meisten der 
Angebote zwar möglicherweise Modelle benutzen, die mit KI-Algorithmen 
entwickelt wurden, aber keine Feedbackschleifen besitzen und sich des-
halb auch nicht an das jeweilige Einsatzgebiet anpassen“ (Jaume-Palasí/
Leidinger/Kloiber 2020, S. 21). 

 

Ungeachtet dessen zeigen Analysen, dass sich durch den Einsatz von al-

gorithmischen Assistenzsystemen im Recruiting Genderasymmetrien ver-

festigen können. Abhängig von der Architektur der eingesetzten Software 

kann dies z. B. darauf zurückgeführt werden, dass bestehende Beschäftig-

tenstrukturen (unbewusst) als Maßstab für Personalentscheidungen ge-

setzt werden (Jaume-Palasí/Leidinger/Kloiber 2020, S. 54). Ursächlich für 

diskriminierende Effekte sind die Auswahl der Trainingsdaten, die Modelle 

für die Algorithmen und die schlechte Nachvollziehbarkeit dieser. 

Auf Basis von Beschäftigtendaten trainierte KI-Software kann Bewer-

tungskriterien entwickeln, die systemische und institutionelle Diskriminie-

rungsmuster wiederholt und zu einer arbiträren Entscheidung zulasten 

von Kandidat*innen führt, die strukturell benachteiligten Gruppen angehö-

ren (Kim 2019, S. 322). 

Folkerts et al. (2019) zeigen beispielsweise, dass lernende Algorith-

men, die anhand von Textanalyseverfahren automatisiert Vorauswahlen 

von Bewerbungen durchführen, benachteiligende Effekte haben (z. B. 

dass Frauen schlechter bezahlte Jobs angeboten werden). Thieltges 

(2020) weist auf die Intransparenz von KI in Personalrekrutierung, -opti-

mierung und -rationalisierung und die damit verbundenen Herausforde-

rungen für die betriebliche Mitbestimmung hin. 

In anderen Fällen, wo etwa Sprach- oder Videoanalysen die Pass-

genauigkeit von Bewerber*innen anhand von angeblichen Persönlich-

keitseigenschaften ermitteln sollen, kann etwa ein gender bias in Sprach-

modellen zu verzerrenden Effekten führen. Die „Ökonomisierung von 
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Emotionen und Charakter“ (Jaume-Palasí/Leidinger/Kloiber 2020, S. 54) 

und die damit verbundenen szientistischen Annahmen müssen grund-

sätzlich hinterfragt werden. 

Dies gilt auch für das Versprechen vieler Anbieter von Recruiting- 

Anwendungen, dass KI-basierte Software einen Beitrag zur Verminde-

rung von diskriminierender Verzerrung leisten und so Diversität fördern 

kann. Angesichts der Tatsache, dass herkömmliche Recruiting-Prozesse 

keineswegs frei von Diskriminierung sind, werden diese Entwicklungen 

durchaus mit Interesse verfolgt (Rieke/Bogen 2018). 

Gleichzeitig ließen sich allerdings die Versprechen der Anbieter*innen 

oft nicht validieren. Zudem seien die Verfahren für Bewerber*innen in der 

Regel nicht nachvollziehbar, was angesichts der hohen Anforderungen, 

die das europäische Datenschutzrecht an die Informationspflichten stellt, 

ein Problem darstellt (Sánchez-Monedero/Dencik/Edwards 2020). 

Auch in der öffentlichen Arbeitsvermittlung werden mittlerweile in ein-

zelnen EU-Ländern Algorithmen eingesetzt. So macht beim österreichi-

schen Arbeitsmarktservice (AMS) ein Algorithmus Empfehlungen für die 

Zuteilung von Ressourcen an Arbeitssuchende. 

Den statistischen Modellen des AMS-Algorithmus liegen Annahmen 

über die „employability“ von Arbeitssuchenden zugrunde, die an Variablen 

wie Geschlecht, Migrationshintergrund und Sorgeverpflichtung geknüpft 

sind. Herausgearbeitet wurde, dass dies zu Effekten intersektionaler Dis-

kriminierung führt, durch die Arbeitssuchende aufgrund ihrer mehrfachen 

Zugehörigkeit zu strukturell marginalisierten Gruppen von Fördermöglich-

keiten ausgeschlossen werden (Allhutter et al. 2020; Lopez 2021). 

Mit dem Einsatz algorithmischer Empfehlungssysteme ist zudem die 

Frage verbunden, wer die Verantwortung für Entscheidungen trägt: 

 
„The system’s implementation within the organizational practices of the 
AMS has extensive social implications. What does it imply for the distribu-
tion of agency and accountability between the system and the case work-
ers?“ (Allhutter et al. 2020) 

 

Eine polnische Analyse eines vergleichbaren Systems kommt zu dem 

Schluss, dass an solche Systeme höchste Transparenzansprüche gestellt 

werden müssen, wobei der Staat in die Pflicht genommen werden müsse 

zu belegen, dass keine Diskriminierung stattfinde (Niklas et al. 2015). 

Ein besonderes Augenmerk der Forschung lag in den letzten Jahren 

auf Plattformarbeit (European Institute for Gender Equality 2022; Gray/

Suri 2019; Tubaro et al. 2022), wo Formen algorithmischen Managements 

ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsmodelle sind. Aus Geschlech-

terperspektiven sind hierbei Care-Plattformen besonders interessant 

(Gruszka/Böhm 2022; Altenried/Dück/Wallis 2021; Gruszka et al. 2022). 
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Mit der Zunahme der Arbeit im Homeoffice und dem damit verbunde-

nen steigenden Einsatz von People Analytics nimmt auch das For-

schungsinteresse an Technologien zu, die in der Lage sind, das Verhalten 

von Beschäftigten kleinteilig auszuwerten (Häufigkeit von Mausklicks, 

Dauer von Telefonaten; Klöpper/Köhne 2022; Kels/Vormbusch 2020). 

Insgesamt fehlen bislang aber noch Studien, die sich empirisch mit den 

Geschlechtereffekten von algorithmischer Steuerung von Arbeitsprozes-

sen beschäftigen. Eine Vermutung ist, dass sich Arbeitsverdichtung und 

Flexibilisierung bei gleichzeitigem Autonomieverlust erhöhen könnten, 

womit die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern durch die Reproduk-

tion historischer Vorurteile und eine verstärkte Ausbeutung der Arbeits-

kraft potenziell verschärfen könnte, was zudem mehrfach diskriminierte 

Gruppen und Menschen, die zusätzlich unbezahlte Sorgearbeit leisten, 

besonders stark betreffen kann. 

Wenn zwischen dem unterem und mittlerem Management, das Ar-

beitsanweisungen erteilt, und ausführenden Beschäftigten algorithmische 

Entscheidungssysteme stehen, stellt dies alle Beteiligte vor neue Heraus-

forderungen. Beschäftigte müssen lernen, die Arbeitsanweisungen einzu-

schätzen, Fehler zu erkennen aber auch neue Strategien entwickeln, sich 

Anforderungen zu widersetzen. Beschäftigte im Management oder in der 

Personalabteilung müssen ihrerseits lernen, die algorithmisch ermittelten 

Empfehlungen etwa für die Zuteilung von Aufgaben oder im Recruiting-

Prozess einzuschätzen und kritisch zu überprüfen. Angesichts der Diskri-

minierungspotenziale erfordert dies nicht zuletzt Diversitätssensibilität. 

 

 

3.1.4 Arbeit in der KI-Entwicklung 

 

Aktuelle Forschungen zu KI, maschinellem Lernen und Gender untersu-

chen bisher unter anderem den geringen Frauenanteil in der KI-Branche 

und zeigen, dass Frauen – ähnlich wie in anderen technischen Berufsfel-

dern oder auch in Open-Source-Communities – deutlich unterrepräsen-

tiert sind (Mozilla Foundation 2019; Young/Wajcman/Sprejer 2021; Stat-

houlopoulos/Mateos-Garcia 2019), schlechtere Aufstiegschancen haben 

und dass die Branche von männlichen Arbeitskulturen geprägt ist (Carri-

gan/Green/Rahman-Davies 2021). 

Zudem sind immer wieder auch (sexuelle) Belästigungen und Über-

griffe Thema, was nicht zuletzt durch den Walkout bei Google November 

2018 sichtbar wurde (West/Whittaker/Crawford 2019; UNESCO 2020). 

Kürzlich haben Young, Wajcman und Sprejer zudem gezeigt, dass Frau- 

en in der Branche eine höhere Fluktuation und Fluktuationsrate haben als 

Männer (Young/Wajcman/Sprejer 2021). 
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Nur ca. 16 Prozent der KI-Fachkräfte in Deutschland sind weiblich (Len-

zen/Jacobs 2019). Der Forschungsbericht des Instituts AI Now kommt für 

die USA zu dem Ergebnis, dass Frauen nur 18 Prozent der Redner*innen 

auf führenden KI-Konferenzen, nur 20 Prozent der KI-Professuren sowie 

lediglich 15 bzw. 10 Prozent des Forschungspersonals bei Facebook bzw. 

Google ausmachen (West/Whittaker/Crawford 2019). Ähnliche Ungleich-

heiten zeigen sich hinsichtlich race und class. 

Diese „diversity crisis“, d. h. die mangelnde Diversität in Teams, die 

Problemlösungen für KI entwickeln, ist mittlerweile als Problem erkannt. 

Verschiedentlich wurde und wird darauf hingewiesen, dass diese nicht nur 

Auswirkungen darauf hat, wie Tech-Unternehmen arbeiten, sondern auch 

darauf, welche Produkte wie und für wen entwickelt werden, wessen Er-

fahrungen und Perspektiven in die Gestaltung einfließen – und wessen 

nicht – und wer von den Entwicklungen profitiert (West/Whittaker/Craw- 

ford 2019; Leavy 2018; UNESCO 2020). 

Mit Blick auf die Geschlechterbeziehungen und die Machtdynamik ha-

ben West, Whittaker und Crawford (2019) argumentiert, dass es eine ver-

flochtene Beziehung – oder „Rückkopplungsschleife“ – zwischen Diskri-

minierung in der Belegschaft der Datenwissenschaft und algorithmischer 

Diskriminierung gibt. In ähnlicher Weise weisen Carrigan, Green und 

Rahman-Davies (2021) darauf hin, dass geschlechtsspezifische Belästi-

gung an technischen Arbeitsplätzen und Datenextraktion beide als 

Grenzverletzungen interpretiert werden können. 

Diskriminierung, die aus maschinellen Lernmodellen und Algorithmen 

resultiert und/oder in diese eingebaut ist, ist auch in der KI-Forschung 

Thema (Caliskan/Bryson/Narayanan 2017; Gebru/Buolamwini 2018; 

Keyes 2018; Leavy 2018). Da dies tiefgreifende Fragen zu den Erkennt-

nistheorien aufwirft, die die Arbeit im Bereich der KI leiten, gibt es eine 

disziplinübergreifende methodische und konzeptionelle Diskussion dar-

über, wie „algorithmische Fairness“ angegangen werden kann (Barabas 

et al. 2020; Barocas/Selbst 2016; Hoffmann 2019; West 2020). 

Aktuell wird intensiv an Methoden des debiasing geforscht. Agathe Ba-

layn and Seda Gürses fordern in diesem Zusammenhang politische Ent-

scheidungsträger*innen dazu auf, die Begrenztheit des debiasing anzu-

erkennen und breitere soziotechnische Lösungsansätze vermehrt zu för-

dern (Balayn/Gürses 2021). 

KI wird aber nicht nur von gut bezahlten Entwicker*innen in großen 

Tech-Unternehmen und Start-ups designt. In jüngster Zeit wurde ver-

mehrt darauf hingewiesen, dass auch in Form prekarisierter Plattformar-

beit an KI gearbeitet wird, nämlich dort, wo Daten klassifiziert und somit 

für das maschinelle Lernen aufbereitet werden (Altenried 2020; Gray/Suri 

2019; Schmidt 2019). Tubaro, Casilli und Coville bezeichnen diese Arbeit 
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als „ ‚hidden housework‘ of the digital economy“ (Tubaro/Casilli/Coville 

2020). Viele Frauen arbeiten parallel zur Haus- und Sorgearbeit auf Platt-

formen, ohne sich dadurch eine bessere Stellung auf dem Arbeitsmarkt 

zu erarbeiten (Tubaro et al. 2022). 

Die Forschung hat sich auch mit der möglichen Rolle kognitiver Biases 

bei der Gruppe der Datenerfasser*innen beschäftigt und diese mit der Re-

produktion von Stereotypen durch KI in Verbindung gebracht (Hube/Feta- 

hu/Gadiraju 2019). Miceli, Posada und Yang fordern in diesem Zusam-

menhang, für die Identifikation von Ursachen von algorithmic bias nicht 

nur einzelne Beschäftigtengruppen wie Datenerfasser*innen oder auch 

Entwickler*innen, sondern auf Machtdynamiken innerhalb von Unterneh-

men in den Blick zu nehmen (Miceli/Posada/Yang 2022). 

Die bisher vorliegenden ersten Ergebnisse zu den Genderdimensionen 

von KI und maschinellem Lernen geben Hinweise, inwiefern Diskriminie-

rungen, Benachteiligungen, Stereotypisierungen sowie Verfestigungen 

von Ungleichheiten mit diesen Technologien einhergehen. Zugleich zei-

gen sich vor allem für die betriebliche Praxis nach wie vor zahlreiche For-

schungslücken. 

So wissen wir noch zu wenig darüber, wie sich vergeschlechtlichte In-

teraktionsmuster des doing gender im Betrieb ändern, wenn KI-Techno-

logien ein Teil davon sind, welche Rolle Geschlecht als Faktor spielt, 

wenn sich Tätigkeiten wandeln und neue Kompetenzen gefordert sind, 

und ob sich KI-gestützte Verfahren im Recruiting und People Analytics die 

an sie gesetzten Erwartungen erfüllen und tatsächlich im betrieblichen All-

tag mehr und mehr zum Einsatz kommen. 

Angesichts fehlender gesicherter Forschungsergebnisse sind öffentli-

che, gesellschaftliche Diskurse über KI derzeit von besonders großer Be-

deutung für die Entwicklung in den Betrieben. Denn in diesen Diskursen 

wird Wissen über KI und die damit verbundenen Problemlagen, Chancen 

und Risiken transportiert, auf das sich Entscheidungsprozesse und Dis-

kussionen, etwa im Rahmen der Mitbestimmung, beziehen. 

 

 

3.2 Der Mediendiskurs 
 

Dass KI als Schlüsseltechnologie gilt, spiegelt sich in einer ausführlichen 

medialen Begleitung des Themas. Hier wurde und wird intensiv über ak-

tuelle Entwicklungen berichtet, es wurden Zukunftsszenarien gezeichnet 

und Expert*innen zu den Herausforderungen von KI befragt. Unsere Un-

tersuchung des medialen KI-Diskurses anhand von 178 Beiträgen aus 

fünf auflagenstarken Tages- und Wochenzeitungen aus den Jahren 2015 

bis 2021, in denen KI im Zusammenhang mit Gender und Arbeit themati-
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siert werden, zeigt, welche gesellschaftlich wirkmächtigen Bilder und Vor-

stellungen von KI, Arbeit und Gender im öffentlichen Diskurs zirkulieren. 

Im Mediendiskurs gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen von KI. 

Sie wird als mächtig oder beschränkt, als progressiv, gefährlich oder neut-

ral dargestellt, immer abhängig von der Geschichte, die der jeweilige Bei-

trag erzählt. 

In Beiträgen, die KI im Zusammenhang mit Geschlecht behandeln, ist 

jedoch eine Sichtweise dominierend: KI wird als riskante Technologie be-

handelt, durch die Diskriminierung verstärkt werden kann. Algorithmische 

Diskriminierung und Bias werden immer wieder erwähnt, um so am Bei-

spiel von Geschlechterfragen, aber auch von Fällen rassistischer oder in-

tersektionaler Diskriminierung auf die Gefahren von maschinellem Lernen 

hinzuweisen. Rassistische Diskriminierung wird in der Regel in Bezug 

zum US-Justizsystem oder anhand von Bilderkennung erklärt, während 

für sexistische Diskriminierung das Beispiel KI im Recruiting immer wieder 

aufgerufen wird. 

Auffällig ist dabei, dass sich bestimmte Argumentationsmuster wieder-

holen, die gleichzeitig häufig auf einigen wenigen Einzelfällen basieren, 

auf die immer wieder rekurriert wird. Insbesondere eine von Amazon test-

weise eingesetzte Software zur Bewertung von Lebensläufen, durch die 

Bewerber*innen systematisch benachteiligt worden sein sollen (Dastin 

2018), wird in zahlreichen Pressebeiträgen erwähnt. 

Anhand dieses Beispiels lässt sich gut verdeutlichen, wie algorithmi-

scher Bias zustande kommt und sich auswirkt: Zum einen können Algo-

rithmen historische Diskriminierungsmuster aus Trainingsdaten überneh-

men und etwa zu dem Schluss kommen, dass erfolgreiche Bewerber 

männlich sind. Zum anderen sind sie in der Lage, Geschlecht in die Be-

wertung einzubeziehen, auch wenn diese Informationen nicht in Lebens-

läufen enthalten sind, in dem Proxy-Informationen wie Hobbys oder Stu-

dentenvereinigungen genutzt werden. Würden Personalentscheidungen 

auf dieser Grundlage getroffen, wäre ein sich selbst verstärkender Diskri-

minierungskreislauf in Gang gesetzt. 

Das Recruiting ist ein Einsatzbereich von KI im Unternehmen, anhand 

dessen in den Medien über die Gefahren von KI gesprochen wird. Es ist 

aber auch ein Feld, anhand dessen über neue Entwicklungen und Chan-

cen von KI berichtet wird. Zahlreiche Beiträge handeln davon, dass KI-

basierte Systeme menschliche Vorurteile korrigieren und somit Ge-

schlechtergleichheit und Gerechtigkeit fördern können. 

Ein Beispiel dafür, über das in mehreren Artikeln berichtet wurde, ist 

eine Software, die Stellenanzeigen auf geschlechterstereotype Signal- 

wörter hin überprüft und Vorschläge für Formulierungen macht, die Kan-

didat*innen aller Geschlechter anspricht. Durch die Berichte über derar-
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tige Entwicklungen informieren Medien über KI, tragen aber auch einen 

Teil dazu bei, dass hohe Erwartungen an die Geschwindigkeit dieser Ent-

wicklungen entstehen. 

Ein weiteres Leitmotiv der geschlechterbezogenen Thematisierung 

von KI in den deutschen Medien ist darüber hinaus der vergeschlecht-

lichte, weibliche Robot. Figuren wie die Roboterin „Elenoide“, die in einer 

Studie der TU Darmstadt bei Merck zur Personalberatung eingesetzt 

wurde (Ludwig 2019) oder die „miauende Robo-Kellnerin“ (Lobe 2021) 

durchziehen die Beiträge ebenso wie Verweise auf verbreitete Voice- 

Assistant-Systeme wie Siri, Alexa und Cortana. Dabei wird auf der einen 

Seite kritisiert, dass durch das Design dieser Systeme Eigenschaften wie 

Hilfsbereitschaft, Harmlosigkeit und Unterwürfigkeit signalisiert werden 

und somit Geschlechterstereotype befördert werden. 

Auf der anderen Seite vermitteln Reportagen über Orte, an denen sol-

che Servicerobots im Pionierbetrieb eingesetzt werden, auch, dass weib-

lich konnotierte Arbeiten durch Maschinen ersetzt werden können, die 

– im Gegensatz zu Menschen – geschickter sind, nie müde oder krank 

werden, kein Privatleben haben, weder schwanger werden noch streiken 

(ausführlicher Carstensen/Ganz 2022). 

Mit dem Serviceroboter werden die Eigenschaften des männlichen 

Idealarbeiters (Acker 1990) mit feminisierter emotionaler Arbeit (Hoch-

schild 1983) zusammengebracht und eine Welt imaginiert, in der Kund*in-

nen rundum versorgt werden, ohne dass „echte“ Frauen die oftmals an-

strengende und grenzüberschreitende emotionale Arbeit leisten müssen. 

Dabei wird jedoch ausgeblendet, dass auch Roboter nicht „einfach so“ 

reibungslos funktionieren, sondern ihrerseits gewartet und gepflegt wer-

den müssen. 

Die Zukunft der Arbeit wird in den Medien stark im Lichte von Automa-

tisierung verhandelt. Auch wenn, wie unsere Diskussion des Forschungs-

standes gezeigt hat, es wissenschaftlich noch keine klaren Belege dazu 

gibt, dass KI zwangsläufig zu einer Substitution menschlicher Arbeit und 

damit zu Jobverlusten führen wird, ist dies doch ein Szenario, das medial 

stark bearbeitet wird. 

Mit Blick auf Geschlecht malen die Medien ein ähnlich widersprüchli-

ches Bild wie die Wissenschaft. In manchen Artikeln wird die These auf-

gestellt, dass vor allem Männerberufe in der Industrie durch KI bedroht 

seien. Frauen müssten sich dagegen weniger Sorgen machen, da sie in 

großer Zahl im Care-Sektor beschäftigt sind. Andere Beiträge warnen da-

gegen davor, dass Frauen in Büroberufen wie etwa der Sachbearbeitung 

einem hohen Substitutionsrisiko ausgesetzt seien. 

Interessant an diesen Beiträgen ist, dass bei der Thematisierung von 

Automatisierung oft auch Geschlechterstereotype verhandelt werden. Da-
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rin werden Männer stereotyp als Wesen dargestellt, die weder Kontexte 

beachten noch Multitasking-fähig – und damit leicht zu ersetzen – sind. 

Andererseits werden Frauen oft mit positiven Stereotypen belegt: Sie 

seien gute Netzwerkerinnen, kommunikativ, würden die „kollektive Intelli-

genz“ (Vossen 2019) des Teams erhöhen und seien damit „die besseren 

Digitalisierer“ (Dettling 2020). In anderen Beiträgen finden sich aber auch 

klassische geschlechterstereotype Zuschreibungen, wonach Frauen zu 

zurückhaltend gegenüber neuen Entwicklungen und technikfern und so-

mit gefährdet seien, in einer sich rasch verändernden Arbeitswelt abge-

hängt zu werden. 

Bei der Berichterstattung über KI im Care-Bereich geht es häufig um 

die Unterstützung der Arbeit durch Software und Assistenzrobotik. Anders 

als in anderen Branchen wird der Einsatz solcher Systeme im Pflegebe-

reich nicht im Lichte von Automatisierung und Arbeitsplatzverlust verhan-

delt. Komplexe Tätigkeiten können lediglich punktuell durch Assistenzsys-

teme unterstützt werden. 

KI wird hier als kleiner Baustein für die Lösung großer gesellschaftli-

cher Herausforderungen (demografischer Wandel, Pflegekrise, Fachkräf-

temangel) diskutiert. Aus Beschäftigtenperspektive relevante Fragen 

nach der Gestaltung der Interaktion mit Assistenzsystemen oder mögli-

chen Mehrbelastungen werden in diesem Zusammenhang allerdings we-

nig thematisiert. 

Die bisher dargestellten Ergebnisse zeigen, dass im Diskurs über KI 

und Arbeit immer auch Geschlechterverhältnisse und Geschlechterbilder 

mitverhandelt werden. Ein weiterer Aspekt ist dabei zudem der nach wie 

vor niedrige Anteil von Frauen in der KI-Entwicklung. Dieser wird kritisiert; 

gleichzeitig werden in den von uns untersuchten Beiträgen aber immer 

wieder auch einzelne KI-Expertinnen sehr sichtbar herausgestellt. Ein 

Beispiel: 

 
„Kenza Ait Si Abbou, gebürtig aus Fès im Nordosten Marokkos, hat in Va-
lencia Elektrotechnik und in Deutschland Wirtschaftsingenieurwesen stu-
diert. Heute ist sie als Managerin für Robotik und Künstliche Intelligenz bei 
der Telekom unter anderem zuständig für die Prozess-Automatisierung. 
Die 40-Jährige spricht neben ihren Muttersprachen Arabisch und Franzö-
sisch fließend Spanisch und Katalanisch, Chinesisch und Japanisch und 
natürlich auch Deutsch. Mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 
‚Digital Female Leader Award 2018‘ tritt die in Berlin lebende Ait Si Abbou 
auch als Buchautorin in Erscheinung: In ‚Keine Panik, ist nur Technik‘ plä-
diert sie leidenschaftlich für mehr Vielfalt in der IT-Branche und einen ent-
spannteren Umgang mit der Künstlichen Intelligenz.“ (Boldt 2021, S. 16) 

 

Expertinnen wie Kenza Ait Si Abbou oder auch Aylin Caliskan (Wolfnagel 

2017) und Mina Saidze (Rinaldi 2021), die in anderen Medienartikeln vor-

gestellt oder interviewt werden, sind gefragte Gesprächspartnerinnen. Sie 
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erklären KI, werden zu den gesellschaftlichen Auswirkungen befragt, er-

örtern, wie algorithmischer Bias entsteht, und begründen die Notwendig-

keit ethischer Richtlinien und gesetzlicher Regulierung. Sie bringen kriti-

sches, oftmals sogar intersektionales KI-Wissen in den Diskurs ein und 

dienen zugleich als Vorbilder. 

Dass sie oftmals mit vielen Details zu ihrem Lebenslauf, ihren berufli-

chen Stationen und disziplinären Hintergründen eingeführt werden und 

nicht etwa wie männliche Experten oft nur mit einer nüchternen Berufs- 

oder Funktionsbeschreibung, lässt darauf hindeuten, dass dies auch be-

wusst von den Redaktionen so gesetzt ist, um Frauen in der KI-Branche 

sichtbar zu machen. 

In einem interessanten Kontrast zu den KI-Expertinnen, die für eine 

diverse und ethische KI einstehen, steht die anonyme Gruppe der männ-

lichen KI-Entwickler, über die in den untersuchten Beiträgen häufig ge-

sprochen wird. Im Zusammenhang mit dem Thema Diskriminierung und 

Bias findet sich immer wieder das Argument, dass KI-Systeme in der Re-

gel von Menschen entwickelt werden, die überwiegend männlich, jung 

und weiß seien. Vorgeprägt durch diese soziale Position wird ihnen zuge-

schrieben, unbewusste Vorurteile nicht ausreichend zu reflektieren, Bias 

in Trainingsdaten nicht zuerkennen oder sogar offen sexistisch zu sein. 

So zitiert Spiegel online: 

 
„ ‚Die Entwicklung von Software und Algorithmen kann echte Konsequen-

zen für unterrepräsentierte Gruppen haben‘, sagt Saidze. Die künstliche 

Intelligenz (KI) könne frauenfeindlich oder rassistisch sein, wenn der Algo-

rithmus nicht diskriminierungsfrei trainiert werde. Wenn nur junge, weiße 

Männer an der Entwicklung beteiligt seien, könne etwa eine Recruiting-

Software Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund ausfil-

tern.“ (Rinaldi 2021, o. S.) 

 

Neben solchen Zuspitzungen zeichnen andere Beiträge aber auch kom-

plexere Bilder der Problemlage, die auch methodische und disziplinäre 

Perspektiven einschließen. 

Im Mediendiskurs zu KI ist Diversität so eine immer wieder vorge-

brachte Forderung. Geschlechtliche, kulturelle und disziplinäre Vielfalt 

wird als Weg hin zu einer besseren KI-Entwicklung gesehen, die sensibel 

für die damit zusammenhängenden Problemlagen ist, Verzerrungen in 

Trainingsdaten erkennt, die durch maschinelles Lernen erzeugten Mo-

delle kritisch überprüft und KI-Produkte entwickelt, die möglichst allen 

Menschen zugutekommen. 

Dass Frauen in der KI-Branche fehlen, wird vor diesem Hintergrund 

zum Problem erklärt: Der geringe Frauenanteil und die niedrige Zahl von 

Gründerinnen in der Wachstumsbranche KI sei nicht nur schlecht für 

weibliche Karrieren und die Gleichstellung der Geschlechter. Er schränke 
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auch das Wachstumspotenzial des Wirtschaftsstandorts ein und sei nicht 

zuletzt schlecht für die KI selbst, da eine von vielfältigen Teams entwi-

ckelte KI bessere Ergebnisse verspricht. 

Insgesamt zeigt die Analyse des deutschsprachigen Mediendiskurses 

zu KI, Gender und Arbeit, dass Forschungsergebnisse und Debatten aus 

der feministischen Technikforschung und Critical Data Science hier ver-

mehrt aufgegriffen werden. KI-Entwicklung wird – vielleicht überra-

schend – in einer Vielzahl der Beiträge nicht als technisch determiniert, 

sondern als soziotechnischer (Gestaltungs-)Prozess verstanden: in sozi-

alen Settings entwickelt und nicht frei von gesellschaftlichen Machtver-

hältnissen, sondern immer auch Gegenstand gesellschaftlicher Aushand-

lungsprozesse. 

Geschlechterwissen ist ein zentrales Element dieser sozialkonstrukti-

vistischen Argumentation, die den Diskurs durchzieht. Im KI-Diskurs ist 

Gender eine wichtige gesellschaftliche Kategorie neben anderen Diver-

sity-Kategorien. Intersektionale Ansätze, die sich mit dem Zusammenwir-

ken unterschiedlicher Machtverhältnisse beschäftigen, fließen punktuell 

in den KI-Diskurs ein. Eine wichtige Rolle spielen dabei Expert*innen, Bü-

cher und Dokumentationen, die komplexe Themen wie das Entstehen von 

algorithmischer Diskriminierung anschaulich verhandeln und medial rezi-

piert werden. 

Es gibt jedoch auch Perspektiven, die keinen Eingang in die Medien-

öffentlichkeit finden. Dazu gehören etwa sozialökologische, dekoloniale 

und indigene Positionen, die sich im Zusammenhang mit KI mit der Aus-

beutung von natürlichen Ressourcen, menschlicher Arbeit und personen-

bezogener Daten befassen (u. a. Abdilla et al. 2020). Dazu gehören auch 

queere Ansätze, die sich etwa für die Problemlagen von nichtbinären Per-

sonen interessieren. 

Beim Thema Arbeit stellt darüber hinaus das algorithmische Manage-

ment auch im Mediendiskurs noch eine Leerstelle dar. Es fehlen Ausei-

nandersetzungen mit den Geschlechtereffekten von algorithmischer Steu-

erung und KI am Arbeitsplatz, sei es im Rahmen von Plattformarbeit, der 

Logistik oder der Produktion, wo wir jeweils wissen, dass algorithmische 

Steuerung von Arbeitsplätzen vermehrt genutzt wird. 

Schließlich muss auch für das zentrale Thema des Diskurses, die algo-

rithmische Diskriminierung, auf eine wichtige Leerstelle hinwiesen werden. 

Die Kopplung des Befundes, dass automatisierte Entscheidungssysteme 

Verzerrungen perpetuieren können mit dem Befund, dass diese oftmals 

von homogenen Entwicklerteams designt werden, verdeutlicht sehr greif-

bar die wichtige Bedeutung von Diversität in der KI-Entwicklung und er-

möglicht es auch, Fragen nach der Verfügbarkeit von qualitativ hochwerti-

gen Trainingsdaten und geeigneten Entwicklungsmethoden zu stellen. 
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Zugleich verkennt der Fokus auf die KI-Entwickler jedoch die Komple-

xität der arbeitsteiligen Entwicklung von KI-Systemen und der Organisati-

onen, die KI entwickeln, einkaufen und anwenden. Möglicherweise wird 

die Macht der männlichen, weißen und jungen Programmierer über-

schätzt, wohingegen andere institutionelle Machtverhältnisse und auch 

die Möglichkeit der Mitbestimmung, Einfluss auf die genutzten KI-Sys-

teme auszuüben, unterschätzt wird. 

Der von uns untersuchte Ausschnitt des medialen Diskurses zu KI ist 

von einem Technikbild geprägt, das KI nicht als zwangsläufige Entwick-

lung, sondern als eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse diskutiert. 

Der Diskurs ist zwar zum Teil von Stereotypen geprägt, sensibilisiert aber 

auch für Chancen und Risiken von KI aus Geschlechterperspektive und 

trägt so zu einem gesellschaftlichen Problembewusstsein für die Heraus-

forderungen des KI-Einsatzes in der Arbeitswelt bei. Es ist davon auszu-

gehen, dass diese Diskurse ein wichtiger Bezugspunkt für Aushandlungs-

prozesse rund um KI in der betrieblichen Praxis wie auch im politischen 

Raum sind. 

 

 

3.3 Der politische Diskurs 
 

In gesellschaftlichen Diskursen über KI werden Erwartungen und Befürch-

tungen verhandelt. Die daran beteiligten Akteur*innen bringen sich in 

diese Diskurse durchaus strategisch ein mit dem Ziel, eigene Interessen 

voranzubringen. Dies macht eine kritische Analyse der Diskurse und der 

an ihnen Beteiligten erforderlich, die ermöglicht, die politischen Analysen, 

Forderungen, Handlungsansätze und bisherigen Schwachstellen der 

Auseinandersetzungen in Bezug auf die Konsequenzen für die Arbeits-

welt systematisch herauszuarbeiten und aufzuzeigen. 

Dabei ist aus vorherigen Technisierungswellen bekannt, dass Technolo-

gien häufig von aufgeladenen Diskursen begleitet und gerahmt werden, in 

denen unterschiedliche Akteur*innen um Deutungsmacht kämpfen und ihre 

Interessen an der Technik durchzusetzen versuchen (Carstensen 2007). 

Zuletzt zeigte sich an der Digitalisierung, wie diese auch diskursiv als 

wirkmächtiger Prozess mit massiven ökonomischen Mitteln und politi-

schem Druck vorangetrieben wurde. Pfeiffer zeigt am Beispiel von „In-

dustrie 4.0“, dass diese nicht eine „kausale Folge eines faktisch erreichten 

technischen Entwicklungsstandes“ ist, sondern „das Resultat eines pro-

fessionellen Agenda-building“ (Pfeiffer 2015, S. 20). Um Relevanz, Chan-

cen und Problemlagen neuer Technologien analysieren zu können, sind 

Analysen von Diskursen und den Positionierungen relevanter Akteur*in-

nen dementsprechend grundlegend. 
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Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse der Analysen des politischen 

KI-Diskurses in Bezug auf Gender und Arbeit vor, zeigen, welche Ak-

teur*innen daran beteiligt sind, welche Bilder von KI und der Zukunft der 

Arbeit in diesen Diskursen gezeichnet wird und wie über Gender die Not-

wendigkeit für eine diverse, gerechte und ethische KI begründet wird. 

KI war und ist auf der bundespolitischen Ebene seit 2017 Gegenstand 

von intensiven politischen Debatten, Gesetzgebungsprozessen und Maß-

nahmen. Im Rahmen des politischen KI-Diskurses ringen Akteur*innen 

um Deutungsmacht, indem sie die „richtige“ Rahmung von KI und zugleich 

weitere umstrittene gesellschaftspolitische Themen verhandeln und sich 

dabei strategisch entlang eigener Interessen zu KI und den damit zusam-

menhängenden Problemlagen und Herausforderungen positionieren. 

Staatliche Akteur*innen nehmen in diesen Diskursen eine herausge-

hobene gestaltende Rolle ein. Die Bundesregierung und die Europäische 

Kommission beteiligen sich aktiv an der Schaffung des KI-Marktes, indem 

sie finanzielle Mittel für Grundlagenforschung, Transfer und industrienahe 

Entwicklung bereitstellen, die Ausrichtung des technologischen Fort-

schritts durch die Vorgabe politisch Zielen managen und marktordnungs-, 

handels- und wettbewerbspolitisch regulieren (Staab/Piétron 2020). 

Die strategische Ausrichtung und inhaltliche Ausgestaltung dieser Re-

gularien und Maßnahmen werden mit weiteren politischen und gesell-

schaftlichen Akteur*innen ausgehandelt, unter anderem mit Wissen-

schaftler*innen, Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften 

und frauen- und technikpolitischen NGOs. 

Für die KI-Strategie auf Regierungsebene federführend sind die Bun-

desministerien für Bildung und Forschung, Wirtschaft und Energie und Ar-

beit und Soziales, die gemeinsam die 2018 vorgelegte und 2020 fortge-

schriebene „Strategie Künstliche Intelligenz“ verantworten. 

Das Dokument steckt die strategische Ausrichtung der KI-Politik der 

Bundesregierung ab. Es zielt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands ab, formuliert aber zugleich auch einen umfassenden de-

mokratischen Anspruch im Sinne einer an Werten orientierten Regulie-

rung von Technik, um diese „ethisch, rechtlich, kulturell und institutionell 

derart einzubetten, dass gesellschaftliche Grundwerte und individuelle 

Grundrechte gewahrt bleiben und die Technologie der Gesellschaft und 

dem Menschen dient“ (StrKI 2018, S. 4). 

Darüber hinaus kann die nationale KI-Strategie als ein Instrument ver-

standen werden, dass die Gesellschaft für KI mobilisieren soll. Bereits bei 

der Erarbeitung wurde ein Konsultationsverfahren durchgeführt. Die Stra-

tegie beinhaltet zahlreiche neue Initiativen sowie erhebliche Investitionen 

wie z. B. der Aufbau eines deutsch-französischen Forschungs- und Inno-

vationsnetzwerkes, von Kompetenzzentren Mittelstand 4.0 und 100 zu-
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sätzliche Professuren in der KI-Forschung. In der Fortschreibung der KI-

Strategie ist von bis zu fünf Milliarden Euro Investitionen bis 2025 die 

Rede (StrKIF 2020, S. 7). Die Ministerien fördern zudem Projekte wie die 

seit 2017 bestehende Plattform Lernende Systeme, das KI-Observato-

rium oder sogenannte Reallabore. 

Eine weitere relevante Arena des politischen KI-Diskurses war die En-

quete-Kommission des Deutschen Bundestags „Künstliche Intelligenz – 

Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologi-

sche Potenziale“ (9/2018–10/2020). In diesen und anderen Formaten sind 

Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Akteur*innen aus Wissen-

schaft und NGOs als Sachverständige und Expert*innen beteiligt. Zudem 

kommunizieren sie ihre Positionen zu KI öffentlich in Form von State-

ments, Studien und Grundsatzpapieren. 

Neben der nationalstaatlichen Ebene vollzieht sich der KI-Diskurs auch 

auf europäischer und internationaler Ebene. Auch hier werden relevante 

Expertisen systematisch eingebunden, sei es in den Prozess hin zur EU-

Verordnung Künstliche Intelligenz oder bei der Entwicklung der UNESCO-

Ethik-Empfehlungen zu Künstlicher Intelligenz, die überdies einen Schwer-

punkt auf Gender setzt (dazu mehr im Kapitel Ethik, Recht und Regulie-

rung). 

Bareis und Katzenbach (2021) interpretieren den KI-Diskurs als perfor-

mativen Diskurs. Entlang von Zukunftsbildern werden, so ihr Argument, 

konkrete materielle Gestaltungsvorschläge entwickelt. Der politische KI-

Diskurs muss dabei aus unserer Sicht als ein netzwerkartiger Prozess 

verstanden werden, innerhalb dessen Erzählungen und Argumente zirku-

lieren und der, wie unsere Analyse zeigt, nicht polarisiert geführt wird. Wie 

wir im Folgenden ausführen, teilen die Beteiligten viele Einschätzungen 

und Erwartungen an KI und in Bezug auf Arbeit und Geschlechterimplika-

tionen. 

Strategiepapiere und ähnliche politische Dokumente liefern in der Re-

gel Gründe dafür, warum eine Beschäftigung mit dem jeweiligen Gegen-

stand notwendig ist. Hieran lassen sich die Prämissen des politischen KI-

Diskurses ablesen: Technologische Entwicklungen und die zunehmende 

Geschwindigkeit, mit der KI in die Anwendung gebracht werde, mache KI 

zur „Schlüsseltechnologie“ für die Wettbewerbsfähigkeit. KI gilt als beson-

ders dynamisch, komplex und kontrovers. 

Vor diesem Hintergrund wird KI zu einem unausweichlichen politischen 

Problem erklärt, das eine breite demokratische Bearbeitung verlangt. KI 

muss, so die KI-Strategie „als Chance verstanden, gewollt und mitgestaltet 

werden“ (StrKI 2018, S. 45), auch mit Blick auf Beschäftigungssicherung. 

Für Arbeit der Zukunft entfaltet der Diskurs ein Spannungsfeld zwi-

schen dem Versprechen auf eine Humanisierung der Arbeit auf der einen 
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Seite und Autonomieverlust und verschärfter Überwachung auf der ande-

ren Seite. Auffällig ist, dass die in der Forschung intensiv diskutierten Sub-

stitutionseffekte hier nicht unter dem Stichwort Arbeitsplatzverlust, son-

dern als Freisetzung von Kapazitäten für anspruchsvolle und kreative Ar-

beit verhandelt wird. 

Arbeit soll durch KI und Robotik weniger körperlich fordernd und ge-

fährlich, Routinearbeiten automatisiert und „spezifisch menschlichen Fä-

higkeiten“ (StrKI 2018, S. 14) gefördert werden. „Produktivitätssteigerung 

bei zeitgleicher Steigerung des Wohlergehens der Erwerbstätigen“ (StrKI 

2018, S. 26) wird zum arbeitspolitischen Ziel der KI-Strategie erklärt. Als 

Risiken und Herausforderungen werden „Mismatches“ zwischen vorhan-

dener und nachgefragter Qualifikation, aber vor allem wachsende Leis-

tungskontrolle und Überwachung benannt. 

Auf das Feld der Arbeit bezogen verhandelt der politische KI-Diskurs 

das Spannungsverhältnis zwischen Humanisierung und Autonomiever-

lust als eine Frage von gesellschaftlichen und betrieblichen Aushand-

lungsprozessen, die auch die Technikgestaltung berühren. Als Lösungs-

ansatz schlagen die Gewerkschaften das Konzept „Gute Arbeit by design“ 

vor: Durch Beteiligungsprozesse in der Konzeption und Entwicklung von 

KI-Systemen, ihrer Anwendung und Evaluation soll die Aushandlung über 

die Gestaltung von Arbeit mit autonomen Softwaresystemen befördert 

werden (DGBKI 2020, S. 2). 

So unausweichlich die zunehmende Bedeutung von KI auf der einen 

Seite gesehen wird, so sehr betonen Akteur*innen auf der anderen Seite 

die Kontingenz dieser Technologie. Indem sie signalisieren, das Potenzial 

von KI erkannt zu haben und bereit zu sein, eine Zukunft der Arbeit mit 

KI, ihre rechtlichen Rahmenbedingungen und die technische Umsetzung 

mitzugestalten, setzen sich die Akteur*innen des KI-Diskurses als rele-

vant und verantwortungsbewusst in Szene. 

Die Geschlechterperspektive spielt dabei eine kleine, aber entschei-

dende Rolle, denn Geschlecht ist eines der Themen, entlang derer verhan-

delt wird, was „gute“, gesellschaftlich erstrebenswerte KI ist. Geschlecht 

– wie auch andere Aspekte gesellschaftlicher Diversität wie Behinderung – 

sind dabei einerseits Elemente des Humanisierungsversprechens. 

Immer wieder finden sich Verweise darauf, dass KI die Teilhabe von 

Menschen mit Beeinträchtigungen am Erwerbsleben unterstützen (StrKI 

2018, S. 9), dass Diskriminierung in der Personalauswahl durch KI aufge-

deckt und abgebaut werden könne (EnqKI 2020, S. 334, 336) und dass 

Industriearbeitsplätze durch unterstützende Exoskelette für Frauen attrak-

tiver werden können (BDIHC o. J.). Diese Erzählungen sind ein Symbol 

dafür, dass breite Teile der Gesellschaft von KI profitieren sollen, sie wer-

den aber nicht systematisch ausgearbeitet. 
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Anders sieht es hinsichtlich des Risikoszenarios der algorithmischen 

Diskriminierung aus, die den Kern der geschlechterpolitischen Thematisie-

rung des arbeitsbezogenen KI-Diskurses ausmacht. Das Thema wird nicht 

nur in allen einschlägigen Papieren und Stellungnahmen aufgegriffen, son-

dern zum Teil auch eingehender aufgearbeitet. Der Enquete-Bericht, der 

Dritte Gleichstellungsbericht und ein Whitepaper der Arbeitsgruppe „IT-Si-

cherheit, Privacy, Recht und Ethik“ der Plattform Lernende Systeme 

(PLSWD 2019, S. 1) leisten ausführliche Analysen des Phänomens. 

Unsere Untersuchung dieses Diskursausschnitts hat gezeigt, dass die 

Thematisierung von algorithmischer Diskriminierung die zentrale Funktion 

hat, die vielfältigen Herausforderungen, die sich bei der Entwicklung und 

Bewertung von KI-Systemen stellen, greifbar zu machen. Anhand von al-

gorithmischer Diskriminierung wird erörtert, dass sich durch selbstlernende 

Systeme komplexe, oft sehr schwer nachvollziehbare Verzerrungseffekte 

ergeben können und welchen Anteil daran menschliches Handeln hat. 

Betrachtet man die Beschreibung von Problemlagen und Lösungsan-

sätzen, zeigt sich eine große Bandbreite der Auseinandersetzung, die 

sich unter anderem auf Wissensbestände aus der Mathematik, Informa-

tions- und Datenwissenschaft, Rechtswissenschaft, Organisations- und 

Diversitätsforschung bezieht. Es geht um mathematische Fairnesskon-

flikte, Debiasing-Ansätze, die grundrechtliche Relevanz von geschlechts-

bezogener Datenerfassung und -analyse oder um die Organisation von 

Verantwortung und das Potenzial von Technikfolgenabschätzung für mar-

ginalisierte Gruppen. 

Schließlich wird wie schon im medialen Diskurs auch hier immer wie-

der auf die Diversität von KI-Entwickler*innen-Teams als Problemlage 

und möglicher Lösungsansatz verwiesen. Den Befund, dass algorithmi-

sche Diskriminierung ein spezifisches KI-Risiko ist, nutzen vor allem fe-

ministische Akteur*innen, aber auch frauenpolitische Akteur*innen in den 

Gewerkschaften dafür, langjährige frauenpolitische Forderungen auch in 

den KI-Diskurs einzubringen. So finden sich etwa im Dritten Gleichstel-

lungsbericht umfangreiche Forderungen zur Förderung von Frauen- und 

Mädchen im MINT-Bereich und zur Stärkung soziotechnischer Ansätze 

im Informatikstudium. 

Hinsichtlich der Geschlechterdimension hat das Diskriminierungspo-

tenzial von KI eine Schlüsselfunktion im politischen Diskurs: Es dient 

dazu, zu unterstreichen, dass KI eine komplexe Herausforderung ist, die 

von vielen und vielfältigen Teilen der Gesellschaft gemeinsam bearbeitet 

werden muss. Viele Akteur*innen nutzen dieses wichtige Thema, um sich 

im KI-Diskurs Gehör zu verschaffen und Forderungen, die zu einer ge-

schlechtergerechteren Gestaltung von KI beitragen, zu artikulieren. 
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Wie wir bereits für den medialen Diskurs gezeigt haben, führt diese 

Zuspitzung umgekehrt dazu, dass andere Geschlechterdimensionen von 

KI wie etwa die Auswirkungen von KI auf einen geschlechtersegregierten 

Arbeitsmarkt, auf Interaktionsmuster und Karrierechancen in Betrieb zu 

wenig Beachtung finden. Ein Grund dafür ist auch das fehlende empiri-

sche Wissen über die tatsächlichen Gendereffekte von KI in der betriebli-

chen Praxis. 

Die große mediale und politische Aufmerksamkeit für KI und Ge- 

schlecht, die derzeit besteht, kann aber auch ein Gelegenheitsfenster sein, 

über diese Fragen (wieder) neu und verstärkt ins Gespräch zu kommen, 

auch und gerade, weil diese in der Regel keine „reinen“ KI-Probleme sind. 

 

 

3.4 Ein vorläufiger Zwischenstand der 
Debatte 
 

Abschließend lässt sich festhalten: In den untersuchten Diskursen werden 

KI, Arbeit und Gender fortlaufend ausgehandelt. Auffällig ist dabei die 

breite Thematisierung der geschlechterpolitischen Dimensionen von KI, 

auch im Zusammenhang mit großen Fragen der Gegenwartsgesellschaft 

wie dem demografischen Wandel, Rationalisierung, Standortlogik oder 

Gerechtigkeit. 

Deutlich wird: KI bringt, so der Tenor, Problemlagen mit sich. Zugleich 

sind eher keine drastischen Veränderungen zu erwarten, aber die Prob-

leme und Risiken erfordern es doch, die Prozesse genau zu beobachten 

und sich daran zu beteiligen. Teilhabe und Partizipation wird im Diskurs 

immer wieder aufgerufen als Versprechen und als Notwendigkeit für eine 

gute KI. Das Risikobewusstsein, dass durch den öffentlichen gesell-

schaftspolitischen Diskurs entstanden ist, kann dabei helfen. Zugleich fin-

den sich viele argumentative Vereinfachungen sowie Auslassungen von 

z. B. dekolonialen Perspektiven. 

Der aktuell beobachtbare Diskurs ist geprägt von Vorstellungen der 

Gestaltbarkeit von KI und damit ein Möglichkeitsfenster für politische, ge-

werkschaftliche, betriebliche Neuverhandlung z. B. von Berufsbildern, Di-

versität oder Unternehmenskulturen. Welche Ansatzpunkte hierfür beste-

hen, behandeln wir im folgenden abschließenden Ausblick. 



CARSTENSEN / GANZ: VOM ALGORITHMUS DISKRIMINIERT? | 38 

4. Ausblick: Künstliche Intelligenz 
als fortlaufender 
Aushandlungsprozess 
 

Dass Technologien immer Ergebnis und Schauplatz gesellschaftlicher 

Aushandlungsprozesse sind, ist in der sozialwissenschaftlichen Technik-

forschung breit anerkannt. Wie unsere Analyse des öffentlichen, gesell-

schaftspolitischen Diskurses rund um Künstliche Intelligenz (KI), Gender 

und die Arbeit der Zukunft gezeigt hat, ist die Gestaltbarkeit dieser Tech-

nologie aber – anders als in anderen Technologiediskursen – ein Kern-

element des Diskurses selbst. 

Diese Thematisierung dieser Gestaltbarkeit hat Auswirkungen auf die 

Auseinandersetzungen: Es gelingt darüber, den Diskurs zu entdramati-

sieren und den popkulturell vermittelten Bildern einer starken, autonomen 

und übermächtigen KI à la Terminator das Bild einer Technologie entge-

genzusetzen, die demokratisch gestaltbar ist und den Menschen zugute-

kommt. Gerade für die Arbeit der Zukunft werden hinsichtlich KI große 

Gestaltungsspielräume konstatiert. 

Daran anschließend leistet dieses abschließende Kapitel einen Aus-

blick auf aktuelle – und zum Teil zukünftig zu führende – Aushandlungs-

prozesse rund um KI, Arbeit und Geschlecht. Auf der Grundlage wissen-

schaftlicher Befunde, von im empirischen Material identifizierten Hand-

lungsempfehlungen und Einblicken aus den Expert*inneninterviews zei-

gen wir relevante Aushandlungsfelder auf, in denen aktuell eine differen-

zierte Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von 

KI bereits geführt wird oder stärker geführt werden sollte. 

Diese reichen von Ethik und Recht über Bildung, Technologiegestal-

tung, Kultur und Zivilgesellschaft bis schließlich hin zur betrieblichen 

Ebene. Welche KI-Produkte entwickelt und eingeführt werden und wie 

diese genutzt werden, hängt nicht nur von den konkreten betrieblichen 

Mitbestimmungsprozessen ab, sondern auch von rechtlichen Rahmenbe-

dingungen, ökonomischen und politischen Interessen, Methoden der 

Technikentwicklung, dem Vorhandensein von gut ausgebildeten Fach-

kräften und den kulturellen Vorstellungen über Möglichkeiten und Gren-

zen von Technologien. 

 

 

4.1 Ethik, Recht und Regulierung 
 

Die große öffentliche Aufmerksamkeit für die Problemlagen digitaler 

Technologien und insbesondere von KI hat in den letzten Jahren einen 
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regelrechten Ethik-Boom ausgelöst. Stand August 2020 verzeichnete 

die Organisation AlgorithmWatch bereits 167 Eintragungen in ihrem 

„AI Ethics Guidelines Global Inventory“. Ethikrichtlinien werden von Un-

ternehmen, Verbänden, zivilgesellschaftlichen, internationalen und Re-

gierungsorganisationen formuliert und sollen als Leitplanken dienen, um 

KI-Entwicklung an Werten wie Vertrauenswürdigkeit, Rechtmäßigkeit 

oder Menschenzentriertheit zu orientieren. 

Kritiker*innen sehen in den Ethik-Richtlinien vor allem ein Kommunika-

tionsinstrument, um „politische Entscheidungsträger*innen sowie die Öf-

fentlichkeit davon zu überzeugen, dass rechtlich unverbindliche Selbst-

verpflichtungen genügten, um den immer augenscheinlicher zu Tage tre-

tenden Verwerfungen von Digitalisierung und Datafizierung zu begegnen“ 

(Prietl 2021). KI-Ethik und eine verbindliche Regulierung von KI stehen 

jedoch nicht unbedingt im Widerspruch, wie sich derzeit in der Europäi-

schen Union beobachten lässt. 

Im Rahmen eines noch nicht abgeschlossenen Prozesses hin zu einer 

Europäischen KI-Verordnung, den die Europäische Kommission 2017 an-

gestoßen hat, war eine 2019 veröffentlichte Ethikrichtlinie für vertrauens-

würdige KI der Hochrangigen Expertengruppe für Künstliche Intelligenz 

(HEIKI) ein wichtiger Zwischenschritt. 

Der Prozess hin zu einer EU-KI-Verordnung verdeutlicht zugleich, dass 

Ethikrichtlinien mittlerweile von vielen Akteur*innen als nicht auseichend 

betrachtet werden. KI berührt Grund- und Menschenrechte. Zudem ist ein 

verbindlicher rechtlicher Rahmen ein zentrales Element der Marktsteue-

rung (Staab/Piétron 2020). So wird erwartet, dass eine EU-KI-Verordnung 

nicht nur innerhalb des europäischen Binnenmarktes neue Märkte für KI-

Produkte fördern, sondern die Position europäischer Unternehmen auch 

auf globalen Märkten stärkt. 

Das Aushandlungsfeld Ethik, Recht und Regulierung wird hier exem- 

plarisch anhand der bereits ratifizierten UNESCO-KI-Ethik-Empfehlung und 

der geplanten EU-KI-Verordnung beleuchtet. Was bringen die UNESCO- 

Erklärung und die KI-Verordnung aus Geschlechterperspektive und wel-

che Bedeutung haben sie für die künftige gesellschaftliche Aushandlung 

von KI? 

 

 

4.1.1 KI-Ethik-Empfehlung der UNESCO 

 

Im Vergleich mit den zahlreichen in den letzten Jahren veröffentlichten KI-

Ethik-Richtlinien kommt den UNESCO-Empfehlungen zur Ethik Künstli-

cher Intelligenz eine besondere Bedeutung zu: Das Dokument wurde in 

einem Multi-Stakeholder-Prozess entwickelt, von den 193 UNESCO-Mit-
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gliedsstaaten ausverhandelt und ratifiziert. Die Erklärung sei ein Instru-

ment des formal nicht bindenden „soft law“, das sich jedoch aufgrund der 

hohen Qualität des mehrjährigen Aushandlungsprozesses von einfachen 

Resolutionen unterscheide (Kettemann 2022); es ist somit ein globaler 

Völkerrechtstext. 

Die UNESCO-KI-Ethik-Empfehlung formuliert einen universellen Wer-

terahmen für KI entlang der Würde des Menschen, Diversität und Inklu-

sion, dem Schutz der Umwelt, Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit, Fair-

ness und Nicht-Diskriminierung und spricht sich für einen adaptiven 

Governanceprozess aus, bei dem Akteursgruppen international zusam-

menarbeiten sollen. 

Die UNESCO fordert dazu auf, klare Verfahrens- und Transparenzver-

fahren zu entwickeln, die dafür Sorge tragen, dass die Empfehlungen im 

gesamten Lebenszyklus von KI-Systemen eingehalten werden und dass 

KI öffentlich überwacht werden kann. Aus der UNESCO-Empfehlung er-

geben sich also Handlungsansätze für KI-Akteur*innen in Politik und Ver-

waltung, um die Empfehlungen zu implementieren – ein Prozess, der von 

der Deutschen UNESCO-Kommission aktiv begleitet wird. 

Im Zuge dessen entstehen neue Aushandlungsfelder für KI, an denen 

im Sinne der UNESCO-Empfehlungen vielfältige gesellschaftliche Ak-

teur*innen beteiligt werden sollen. Die Bundesregierung, KI-Unternehmen 

und Standardisierungskörper müssen, so Matthias Kettemann, auf Grund-

lage der UNESCO-Empfehlungen 

 
„stärkeres zivilgesellschaftliches Engagement bei Standardisierungspro-
zessen ermöglichen, da bei diesen traditionell Industrieinteressen stark 
vertreten sind. Möglichst alle KI-Akteur*innen sollen involviert sein, insbe-
sondere Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, Datenschutzbehörden und 
Verbraucher*innenschutzorganisationen sowie Vertreter*innen vulnerab-
ler Gruppen“ (Kettemann 2022). 

 

Zwei der insgesamt elf Handlungsfelder, auf denen die Mitgliedsstaaten 

auf die konkrete Umsetzung der Ethikrichtlinien hinarbeiten sollen, sind 

„Wirtschaft und Arbeit“ und „Gender“. 

Die Empfehlungen für das Handlungsfeld Wirtschaft und Arbeit be- 

inhalten unter anderem, dass die Mitgliedsstaaten die Auswirkungen von 

KI auf den Arbeitsmarkt beobachten und zusammen mit Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft Programme zur Weiterbildung und Neuqualifizierung von 

Arbeitskräften entwickeln sollen. Dieser Fokus auf das Arbeitskräfteange-

bot und den Schutz vor Beschäftigungsverlust ist aus deutscher Perspek-

tive eine Engführung, denn Aspekte wie die Mitbestimmung über Techno-

logien, Autonomie und Selbstbestimmung werden hier in Bezug auf Arbeit 

nicht angesprochen. 
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Demgegenüber gehen die UNESCO-Empfehlungen im Bereich Gen-

der jedoch über das hinaus, was in Deutschland derzeit diskutiert wird. 

Mitgliedsstaaten sollen dafür Sorge tragen, dass KI zu Geschlechterge-

rechtigkeit beiträgt, indem unter anderem das Instrument des „Ethical Im-

pact Assessment“ eine transversale Geschlechterperspektive beinhalten 

soll (UNESCO 2021). 

Es sollen dezidierte Fördergelder für Maßnahmen, die die Geschlech- 

tergerechtigkeit digitaler Technologien fördern, bereitgestellt sowie 

Gender-Aktionspläne zu den nationalen Digitalstrategien erstellt werden 

(UNESCO 2021). Auch Maßnahmen zur Förderung der MINT-Bildung von 

Frauen und Mädchen, von Unternehmerinnen und Diversität in Forschung 

und Wissenschaft sowie zur Bekämpfung von Bias und Diskriminierung 

durch KI-Systeme sollen national ergriffen werden. 

Damit schreibt die UNESCO-KI-Ethik-Empfehlung der Bundesregie-

rung eine ganze Reihe Aufgaben ins Pflichtenheft, die beachtet werden 

müssen, wenn es in den kommenden Jahren um die Entwicklung und Im-

plementierung von Standards zur Auditierung von KI-Systemen und ihrer 

Folgenabschätzung geht. Hier besteht noch großer Nachholbedarf, denn 

wie unsere Analyse zeigt, werden zwar Diskriminierungspotenziale und 

Diversität in der deutschen KI-Politik oft erwähnt, konkrete Maßnehmen 

fehlen jedoch noch. 

Aus Sicht der UNESCO trägt aber auch die Wirtschaft Verantwortung 

dafür, KI so zu gestalten, dass sie den Zielen der Verwirklichung der 

Gleichberechtigung der Geschlechter und der Inklusion zugutekommt. Er-

forderlich seien „Anreize zu strukturellen und systemischen Veränderun-

gen innerhalb der Organisationskulturen der Unternehmen und ein Um-

denken der KI-Entwicklung in intersektionaler Perspektive, um verschie-

dene Ausschlusssysteme sichtbar zu machen und zu überwinden“ (Kette-

mann 2022). 

Es reicht demnach nicht, nur an Diversity zu appellieren und einzelne 

(Weiter-)Bildungsprogramme für Frauen und Mädchen anzubieten, viel-

mehr müssen Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion als grundsätzliche 

Perspektiven verankert und mit den geeigneten Mitteln politisch gefördert 

werden. 

 

 

4.1.2 Die geplante KI-Verordnung der Europäischen 
Union 

 

Die Europäische KI-Verordnung ist ein Vorschlag zur Regulierung des 

Binnenmarktes, der am 21. April 2021 von der Europäischen Kommission 

vorgelegt wurde und derzeit im Europäischen Parlament sowie von den 
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Mitgliedsstaaten beraten wird. Der Entwurf folgte einem mehrjährigen 

Prozess, an dessen Beginn die Europäische KI-Strategie stand und inner-

halb dessen bereits die vielbeachteten, von einer hochrangigen Expert*in-

nengruppe (AI HLEG) erstellten „Ethics Guidelines for Trustworthy AI“ 

und das „White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to 

excellence and trust“ veröffentlicht wurden. 

Das schließlich vorgelegte Europäische KI-Gesetz wird von Expert*in-

nen als ein ambitioniertes Vorhaben bezeichnet. Ziel ist es, einheitliche 

Regeln für die Entwicklung, den Markt und die Anwendung von KI-Tech-

nologien in Europa zu schaffen. Der Gesetzesvorschlag orientiert sich an 

der Produktsicherheit, wo ebenfalls nationale Aufsichtsbehörden die 

Durchsetzung überwachen (Kettemann 2022). Damit würde die KI-Ver-

ordnung den Regulierungsrahmen für sämtliche KI-Produkte, die in der 

Europäischen Union entwickelt und angewendet werden, bilden, also 

etwa auch solchen, die in Betrieben und zum Management von Arbeits-

prozessen genutzt werden. 

Es handelt sich um einen risikobasierten regulativen Ansatz, der vier 

Kategorien von KI-Technologien entlang von vier Risikostufen unterschei-

det: Bestimmte, unakzeptable Systeme sind verboten, Hochrisikotechno-

logien werden stark reguliert, für Systeme mit beschränkten und minima-

len Risiken bestehen wenige bis keine Hürden. Als Systeme mit hohem 

Risiko gelten unter anderem KI-Systeme im Bereich Beschäftigung, Ar-

beitssteuerung, Zugang zu Selbstständigkeit, Bildung und Berufsbildung. 

Für Hochrisikosysteme gelten besondere Transparenz- und Informati-

onspflichten sowie eine Pflicht zu menschlicher Aufsicht. Im Rahmen des 

„New Legislative Framework“ wären Hersteller nach dem KI-Verordnung 

verpflichtet, Kontrollen und Konformitätsbewertungen durchzuführen – 

Produkte erhalten dann die bekannte CE-Kennzeichnung. Es gibt Vorga-

ben zum Qualitäts- und Risikomanagement, Kriterien für die Qualität von 

Trainingsdaten sowie Anforderungen an die Sicherheit und Dokumenta-

tion der Systeme, die zudem in einer öffentlichen Datenbank registriert 

werden müssen (Veale/Borgesius 2021). 

Gegenwärtig ist schwer abzuschätzen, was eine Europäische KI-Ver-

ordnung in der Praxis bringt – gerade mit Blick auf Arbeit, Geschlecht und 

andere Diskriminierungsrisiken. Der Deutsche Juristinnenbund begrüßt 

das Vorhaben, einen einheitlichen Regelungsrahmen zu schaffen, merkt 

jedoch kritisch an, dass Geschlecht im Entwurf nicht benannt wird. In ei-

ner Stellungnahme fordert er den Gesetzgeber dazu auf, sicherzustellen, 

dass „digitale Technikkompetenz mit soziologischer Genderkompetenz 

gekoppelt wird“ (DJBKI 2021), Maßnahmen zur Verbesserung der Daten-

qualität zu ergreifen sowie ein explizites Verbot diskriminierender KI in die 

Verordnung aufzunehmen (ebd.). 
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Angemerkt wird auch, dass Betroffenenrechte weiter ausgestaltet wer-

den sollen. Der aktuelle Entwurf beinhalte, so auch Kettemann, keine hin-

reichenden „Beschwerde- und Rechtsschutzmechanismen für von KI-

Systemen betroffene Individuen und Gemeinschaften“ (Kettemann 2022). 

In einer umfassenden Analyse des Verordnungsentwurfs konstatieren Va-

ele und Borgesius (2021, S. 27), es bestehe die Gefahr, dass die KI-Ver-

ordnung aufgrund von Inkonsistenzen und Schwächen in der Umsetzung 

von Aufsichtsmechanismen im Effekt zu einer Deregulierung von KI füh-

ren könne. 

Mit dem Gesetz nutzt die EU ihre Stellung als international wichtiger 

digitalpolitischer Player: Die Harmonisierung der Regeln für den großen 

europäische Markt strahlt auf globale Märkte aus, da es sich für Anbie-

ter*innen lohnt, Produkte so zu gestalten, dass sie den in der EU gelten-

den Bestimmungen entsprechen. Gleichzeitig werden aber voraussicht-

lich auch nationale Aufsichtsbehörden eine große Rolle dabei spielen, wie 

die EU-KI-Verordnung, sollte sie verabschiedet werden, in der Praxis um-

gesetzt wird. 

In den kommenden Jahren wird verstärkt darüber diskutiert werden 

müssen, wie die Empfehlungen der UNESCO und die Vorgaben der Eu-

ropäische KI-Verordnung in Deutschland umgesetzt und effektiv imple-

mentiert werden sollen. Klar ist, dass das schiere Vorhandensein von 

Ethikrichtlinien allein nicht dazu führt, dass sie in der Praxis ihre Wirkung 

entfalten. 

Es funktioniert nicht, in eine Ethikrichtlinie zu schreiben, dass eine 

Technologie „gerecht“ sein muss, und dann darauf zu vertrauen, dass 

Entwickler entscheiden, was „gerecht“ ist, wie es unsere Interviewpartne-

rin Rosemarie Steininger von der Chemistree GmbH formuliert. Maßnah-

men müssen ergriffen und politisch durchgesetzt werden, die dafür sor-

gen, dass die Richtlinien im gesamten Lebenszyklus eines technischen 

Systems umgesetzt werden – dies wäre mit der KI-Verordnung der Fall. 

Darüber hinaus müssen Rechtsverletzungen aber auch für Betroffene 

nachvollziehbar und einklagbar sein. 

Im Gegensatz zur geplanten KI-Verordnung, die rechtlich bindend ist, 

aber eng auf die Produktregulierung zugeschnitten ist, kann die „weichere“ 

UNESCO-Richtlinie als Instrument dienen, um eine soziotechnische Per-

spektive auf KI zu stärken. Auf Basis der Richtlinie können Maßnahmen 

eingefordert werden, die die Voraussetzungen für KI-Entwicklung verän-

dern können: eine breitere Repräsentation und neue Perspektiven für die 

KI-Entwicklung mit anderen Produktideen, die dann auch in den Betrieben 

möglicherweise zu einer Verbesserung von Arbeit führen können. 
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4.2 Technikentwicklung und -gestaltung 
 

In den untersuchten Diskursen wird meist recht schnell der Zusammen-

hang zwischen der Dominanz weißer junger Männer in der KI-Entwicklung 

und den Schwächen der entwickelten KI hergestellt; Diskriminierung und 

Bias sind, so die Argumentation, Ergebnis der Zusammensetzung von 

Entwicklungsteams. 

Ohne Zweifel sind Technikkulturen bis heute oft Männerkulturen und 

Frauen deutlich unterrepräsentiert. Und sicherlich hat dies Konsequenzen 

auf die Gestaltung der Produkte. Feministische Ansätze aus Informatik 

und Technikgestaltung haben diesen Zusammenhang bereits vor Jahr-

zehnten empirisch nachgewiesen. 

Verbunden damit sind weitreichende Methodenfragen; Vorschläge 

sind z. B. Debiasing-Ansätze oder das GERD-Modell. Unter Debiasing 

wird informatische Forschung dazu verstanden, wie Verzerrungen im Ma-

chine Learning abgebaut werden können. In politischen Debatten wird 

hierauf oft Bezug genommen, weil Debiasing einen guten Ansatzpunkt für 

technische Lösungen verspricht. Expert*innen wie Agathe Balayn and 

Seda Gürses verweisen allerdings darauf, dass die Lösungen zugleich 

sehr komplex bzw. beschränkt sind (Balayn/Gürses 2021). 

Ein umfassenderer und bewusst niedrigschwellig abgelegter Ansatz für 

die Implementation von Gender in die Technologieentwicklung ist das 

GERD-Modell (www.gerd-model.com; vgl. auch Bundesministerium für 

Familien, Senioren, Frauen und Jugend 2021, S. 106). Das Modell wurde 

für die Informatikforschung entwickelt. Anhand von Fragenkatalogen wird 

die Reflexion von Gender- bzw. intersektionalen Fragen ermöglicht bzw. 

angeregt (Draude 2020). 

Lorena Jaume-Palasí von The Ethical Tech Society verweist im Inter-

view auf die Gefahr, Diversity-Probleme lediglich durch die Besetzung ei-

niger Positionen mit nicht-weißen, nicht-männlichen Personen lösen zu 

wollen und diesen dann die alleinige Verantwortung für die Lösung von 

Bias und Diskriminierung zuzuschieben: 

 
„[…] ich glaube, das Konzept der Diversity ist komplett kaputtbenutzt wor-
den. Das ist jetzt so eine Checkliste […]. Die Verantwortung des Unterneh-
mens wird zugeschoben auf ‚Aber wir hatten einen asiatischen Menschen 
im Team, der hätte uns das sagen müssen‘.“ (Interview 2). 

 

Damit liegt die Verantwortung auf den Schultern der (wenigen) Frauen, 

nicht-binären Personen oder Mitarbeiter*innen of Color, die Verantwort-

lichkeiten von Organisationen und Unternehmen wird eher ausgeblendet 

(z. B. die Frage, wer in Technologieunternehmen über Technikentwick-

lung entscheidet). 

https://www.gerd-model.com/
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Katharina Klappheck vom Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-

Stiftung weist darüber hinaus auf einige wichtige Punkte hin, die in den 

medialen und politischen Diskursen trotz aller Kritik an mangelnder Diver-

sität nicht vorkommen. Dies ist zunächst die Gefahr der Binarisierung und 

die Verunsichtbarung von Trans- und Interpersonen. KI queer zu gestal-

ten scheint aus heutiger Sicht sehr aufwendig, da, so Klappheck, „Zwei-

geschlechtlichkeit zu den Grundpfeilern von Künstlicher Intelligenz“ ge-

höre: 

 
„[…] da gibt es eine Mustererkennung, da geht es um Gesichtserkennung, 

um Zuschreibung biometrischer Daten. Und wenn wir diese KI erstens mit 

vermeintlich binären Daten trainieren und dann eine binäre KI haben, wird 

es schwer, nicht-binäre Menschen da mit einfließen zu lassen. Also es 

funktioniert einfach nicht. Oder große Datenbanken, die intelligent gema-

nagt werden: Wenn die nur zwei Geschlechter kennen, dann kostet es ein-

fach unfassbar viel Geld und Ressourcen, das zu ändern.“ (Interview 6) 

 

Klappheck weist zudem auf besondere Probleme bezüglich der Kategorie 

Behinderung, betont die „fehlende politische Sensibilität“ angesichts einer 

Dynamik der „nachträglichen Eugenik“. Damit ist die Gefahr gemeint, KI 

so einzusetzen, dass darüber die vermeintlichen Defizite ausgeglichen 

werden sollen, „dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr als Men-

schen mit Behinderungen auftreten“. 

Dies ist unter anderem aufgrund der implizierten Abwertungen proble-

matisch, „weil dadurch ständig vermittelt wird, so, ihr seid schlecht, ihr 

seid es einfach nicht wert, und wir stecken jetzt all unser Geld da rein, 

damit ihr nicht mehr so sein sollt“, so Klappheck. Es brauche in diesem 

Zusammenhang auch Sensibilität für ausbeuterische Strukturen, etwa im 

Zusammenhang mit der Auswertung von medizinischen und Körperdaten 

ohne die Zustimmung von Patient*innen. Dies sei „kostenlose Arbeit“, von 

der Unternehmen profitieren. Statt kranke und behinderte Menschen auf 

diese Weise in der KI-Entwicklung auszubeuten, versucht Klappheck 

 
„beispielsweise Menschen mit Behinderungen zum Hacken einzuladen, 

also dass wir gemeinsam Protokolle und Hacks schreiben für medizinische 

Geräte, dass sie vielleicht angenehmer sitzen oder leichter zu bedienen 

sind oder für Bedürfnisse jenseits der Entwickler*innen-Horizonte gedacht 

sind. Und dass diese Menschen Geld dafür bekommen. Und dass es aber 

kostenlos in die Community zurückwirken kann bzw. auch zugänglich ist 

[…]. Viele dieser Geräte und Eigenschaften sind versteckt hinter Firmen-

eigentum. Und da kommst du ja nicht mehr ran, ohne Geld zu bezahlen. 

Also kriegen Menschen mit Behinderungen kein Geld für ihre Arbeit. Diese 

Arbeit wird zum Produkt. Du hast sie wiederum kaufen müssen.“ (Inter-

view 6) 
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Schließlich sei dabei auch grundlegend zu hinterfragen, mit welchen Mo-

tiven KI entwickelt wird, und inwiefern es überhaupt möglich ist, margina-

lisierte Perspektiven einzubeziehen, da genau diese Gruppen oft die Ziel-

gruppen beispielsweise im Einsatz von KI bei der Polizei oder beim 

Grenzschutz seien, die dazu beitragen, dass marginalisierte Geschlech-

ter, rassifizierte Subjekte oder arme Menschen stärker in negativer Art 

und Weise von diesen Künstlichen Intelligenzen betroffen sind. 

Nicht zuletzt deshalb gründen sich zunehmend Initiativen, die Alterna-

tiven zu den KI-Technologien der großen Internetkonzerne entwickeln 

und für die Genderdimensionen sensibilisieren wollen. In diesem Rahmen 

entstehen auch eigene Produkte, z. B. „Q“ als Angebot einer geschlechts-

neutralen Stimme für intelligente Assistenzsysteme (www.genderless 

voice.com) oder feministische Chatbots, die helfen sollen, Diskriminierung 

durch KI und Algorithmen zu erkennen („F’xa“; vgl. Heathman 2019). 

Auch finden zunehmend Veranstaltung statt, die die genderrelevan-

ten Dimensionen von KI thematisieren, oft an der Schnittstelle von Wis-

senschaft, Politik, Kunst und Aktivismus (z. B. „KI Convention“, Barcamp 

„Wenn KI, dann feministisch“; netzforma* e. V.). Diese berücksichtigen al-

lerdings in der Regel nicht in erster Linie Gestaltungsfragen der Arbeitswelt. 

 

 

4.3 Wissenschaft und Bildung 
 

In Bildung und Wissenschaft lassen sich seit Jahrzehnten Maßnahmen 

und Projekte, die auf eine stärkere Beteiligung von Frauen und Mädchen 

in der Technikentwicklung abzielen, mit mäßigem Erfolg beobachten. 

Hierbei geht es zum einen um die Entwicklung von (Medien-)Kompeten-

zen, zum anderen um den Abbau von geschlechterdifferenzierenden Bar-

rieren und Stereotypen. Auch muss es darum gehen, die Inhalte der Tech-

nikausbildung zu verändern. Zu nennen ist hier zunächst die Forderung, 

Informatikunterricht grundlegend in der Schule zu verankern, damit alle 

Zugang zu dem relevanten Wissen über digitale Technologien haben. 

Miriam Klöpper vom FZI Forschungszentrum Informatik betont im In-

terview, es sei ein großer Fehler anzunehmen, dass sich Jugendliche 

heute ohnehin alle gut mit Technik auskennen; vielmehr fehlten vielen die 

Zugänge und damit auch die „Möglichkeit, ihre Zukunft zu gestalten“, so 

Klöpper. 

Angesichts der nach wie vor offensichtlichen Unterrepräsentanz von 

Frauen in MINT-Berufen empfiehlt die Sachverständigenkommission des 

Dritten Gleichstellungsberichts für den Bereich Bildung „die Vermittlung 

digitalisierungsbezogener Kompetenzen in der frühkindlichen Bildung, in 

der schulischen Bildung, an Berufsschulen, Hochschulen und Universitä-

http://www.genderlessvoice.com/
http://www.genderlessvoice.com/
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ten sowie in der allgemeinen Weiterbildung und dem Bund in der berufli-

chen Aus- und Weiterbildung zu verankern und dabei genderkompetent 

zu agieren“ (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Ju-

gend 2021). 

Genannt werden hier diverse von Ministerien geförderte Projekte, die 

bereits in diese Richtung arbeiten, beispielsweise die „Initiative Klischee-

frei“, die bereits in der frühkindlichen Bildung mit Methodenangeboten für 

Fachkräfte ansetzt, sowie dem „Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag“. Die-

se Maßnahmen dienen vor allem dazu Klischees abzubauen und Rollen-

bilder zu verändern. Hierbei geht es weniger um spezifische Mädchenan-

gebote, sondern um geschlechter- und diversitätssensible Medienpäda-

gogik und Technikbildung für alle Jugendlichen. Ein Beispiel ist die Kon-

ferenz „Beyond Code“ von „Jugend hackt“. 

Im MINT-Studium wiederum wird die stärkere Integration soziotechni-

scher Ansätze gefordert, um für die Relevanz gesellschaftlicher Fragen 

zu sensibilisieren. Vanessa Barth von der IG Metall kritisiert im Interview, 

dass in den Hochschulen Technikstudierende oft wenig Erfahrung mit der 

Arbeitswelt haben. Sie fordert: „Ich glaube, man müsste an technischen 

Hochschulen Angebote stärken und ausbauen – wo Studierende lernen, 

die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Arbeitswelt und die Gesell-

schaft zu reflektieren“ (Interview 5). 

Eine weitere Forderung ist die nach Cross-over-Studiengängen zwi-

schen Technik und Gesellschaftswissenschaften, mit denen Fachkräfte 

für die Durchführung soziotechnischer Ansätze (wie „Panel der Vielfalt“; 

Schröder/Anclam 2021) gewonnen und auch mehr Frauen für Technik be-

geistert werden können (Interview 4). Und schließlich sei Wissenschaft 

kein Sexismus-freier Raum. Die Arbeit gegen Belästigung und Diskrimi-

nierung sei wichtig, wenn man in dem Bereich vielfältigere Perspektiven 

fördern will, betonen mehrere unserer Interviewten. 

 

 

4.4 Kultur und Zivilgesellschaft 
 

Nur kurz erwähnen möchten wir als wichtigen Bereich die Bedeutung kul-

tureller und zivilgesellschaftlicher Akteur*innen, die nicht unwesentlich zur 

Aufklärung über KI beitragen. Filme, Texte, Podcasts und Veranstaltun-

gen widmen sich der Alltagsrelevanz von KI und den Problemlagen „jen-

seits von Terminator“. Beispiele sind TV-Dokumentationen wie „Coded 

Bias“, Veranstaltungen wie die re:publica sowie die diversen Materialien 

und Kampagnen von NGOs und Vereinen wie AlgorithmWatch, dem Ada-

Lovelace-Institut oder dem Superrr Lab. 
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Zivilgesellschaftliche Akteur*innen sind bemüht, die Alltagsrelevanz 

von KI zu verdeutlichen. Verwiesen sei hier z. B. auf die Materialien von 

AlgorithmWatch zu Automated Decision Making im Kontext Verbraucher-

schutz oder zu Antidiskriminierungsschutz (AlgorithmWatch 2021a und 

2021b) und auf die „Feminist Tech Principles“ des Superrr Lab (o. J.). Die-

se zivilgesellschaftlichen Akteur*innen leisten wichtige Arbeit, wenn es 

darum geht, Bürger*innen die Alltagsrelevanz und Problemlagen von KI 

auch in Bezug auf Gender und Diskriminierung verständlich zu machen 

und die Funktionsweisen und Implikationen von KI zu vermitteln. 

Auch im Kulturbereich gibt es immer wieder Veranstaltungen, die sich 

mit KI beschäftigen, z. B. die Konferenz „The Future of Code“ auf Kamp-

nagel Hamburg, bei der neben feministischen Themen insbesondere de-

kolonialen und indigenen Perspektiven Raum gegeben wurde. Ein weite-

res Beispiel ist das Schaufler-Lab in Dresden, ein Artist-in-Residence-

Programm an der TU Dresden zur Förderung künstlerischer Forschung, 

in dem KI in den vergangenen Jahren ein wichtiger Schwerpunkt war. 

In diesen Räumen finden künstlerisch-philosophische Auseinanderset-

zungen mit KI statt, die etwas abseits von konkretem Anwendungsbezug 

und Regulierungsfragen die Möglichkeit geben, sich mit KI und der kultu-

rellen Bedeutung und mit epistemologischen Fragen reflexiv auseinander-

zusetzen. Auch wenn hier der Einfluss auf politische Gestaltung deutlich 

indirekter ist, sind solche Räume und Veranstaltungen wichtig für die ge-

sellschaftliche kritische Reflexion der technologischen Möglichkeiten. 

Offen bleibt für uns dabei die Frage, wie die digitale Zivilgesellschaft 

besser befähigt werden kann, sich in Aushandlungsprozesse einzubringen. 

 

 

4.5 Betrieb und Mitbestimmung 
 

Abschließend widmen wir uns den Ansatzpunkten für die betriebliche Ge-

staltung, denn zweifelsohne ist auch die betriebliche Mitbestimmung eine 

zentrale Arena der Aushandlung und Gestaltung von KI aus Geschlech-

terperspektiven, insbesondere wenn es um die Gestaltung der konkreten 

Arbeitsbedingungen geht. Grundsätzlich betrifft KI im betrieblichen Kon-

text die „klassischen“ Themen der Mitbestimmung bei Technologieeinfüh-

rungen, also vor allem Datenschutz, Leistungs- und Verhaltenskontrolle, 

Arbeits- und Gesundheitsschutz, aber auch Themen wie Aus- und Wei-

terbildung oder Betriebskultur. 

Klebe und Wenckebach (2020) sehen hierbei große Herausforderun-

gen: „Fragen der Beschäftigungssicherung und der beruflichen Fortbil-

dung, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des Datenschutzes und der 

Wahrung von Persönlichkeitsrechten und der Gestaltung von Entschei-
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dungsprozessen bei Personalfragen werden sich in einer neuen und ganz 

anderen Art und Weise für die Betriebsparteien stellen.“ Mittlerweile lie-

gen bereits vielfältige Handlungsempfehlungen für betriebliche Akteur*in-

nen vor (Seibold/Grasy 2022), die unter anderem differenziert auf die ar-

beitsrechtlichen Herausforderungen eingehen (Waas 2023). Letztere wid-

men sich dabei auch ausführlich dem Antidiskriminierungsrecht. 

Im Anschluss an unsere Ergebnisse möchten wir aus Geschlechter-

perspektiven auf einige weitere Punkte eingehen, auf die insbesondere 

die Interviewpartner*innen hingewiesen haben. 

 

 

4.5.1 Qualität von Daten und KI 

 

Angesichts des Bias in vielen Datensätzen, mangelnder Transparenz, 

Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit, ist, wenn möglich, kritisch zu prü-

fen, welche Daten für welchem Zweck gesammelt und gebraucht werden 

sowie dabei Ungleichheitskategorien explizit zu reflektieren. Welche Da-

ten sind vorhanden und welche bräuchte man eigentlich? Insbesondere 

ist dabei die Frage zu stellen, inwiefern die Daten aus Geschlechterper-

spektiven problematisch sein könnten. Das ist wichtig, wenn es um Ver-

fahren geht, die mit Leistungskontrolle und Überwachung von Mitarbei-

ter*innen zu tun haben (z. B. im Bereich People Analytics). 

Die Expert*inneninterviews verweisen zudem auf die Probleme, die bei 

dem Versuch, Faktoren wie Erfolg innerhalb eines Unternehmens mit KI 

zu messen, entstehen können. Rosemarie Steiniger weist im Interview auf 

die Fehleranfälligkeit automatisierter Schlussfolgerungen hin: 

 
„Ein HR-Verantwortlicher eines großen Unternehmens beschrieb mir ge-

genüber, dass ihre Recruiting-KI Menschen auswählt, die wahrscheinlich 

im Unternehmen erfolgreich sein werden – und zwar nach Ähnlichkeiten 

mit Menschen, die bereits heute im Unternehmen erfolgreich sind. Auf die 

Frage, wie das genau funktioniert, war die Antwort: ‚Die KI erkennt Muster 

in den Daten.‘ – ‚Okay. Und welche Kriterien schaut ihr da an und welche 

schaut ihr nicht an?‘ – ‚Das macht die KI, die trifft die Auswahl.‘ Ohne ge-

nauere Prüfung auf Sinnhaftigkeit der erkannten Muster könnte es natür-

lich sehr gut sein, dass erfolgreiche Menschen bei dieser Firma mit einer 

gewissen Häufigkeit Thomas heißen und Schuhgröße 43 haben. Und die 

KI lernt daraus, dass die Wahrscheinlichkeit für Erfolg höher ist, wenn man 

Thomas heißt oder Schuhgröße 43 hat – und schlägt solche Menschen 

dann häufiger im Recruiting vor.“ (Interview 4) 

 

Verbunden damit ist aber auch der Bedarf an qualifiziertem Personal mit 

Domänenwissen (z. B. Human Resources), das ermöglicht, die Qualität 

von KI und Daten zu gewährleisten. Auf den Aufwand, der damit verbun-

den ist, weist Lorena Jaume-Palasí hin: 
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„Und was wir natürlich auch erleben als Konsequenz dessen, ist eine ge-

wisse De-Professionalisierung, weil auf einmal die Mitarbeiter in HR der 

Maschine zuarbeiten müssen, dem Programm zuarbeiten, damit es funkti-

oniert. Sie müssen dem Programm viele Male Nein sagen, damit es sozu-

sagen den Status quo bewahrt. Man braucht hoch qualifiziertes Personal, 

das einordnen kann, ob es richtig ist oder falsch – vermeintlich −, damit die 

Maschine das lernt. Und zwar auf Dauer. Das ist das, was wir zum Beispiel 

bei Siri sehen, es bedarf einer Armee an Linguisten und Übersetzern, die 

die Maschine täglich korrigieren, nur um den Status quo der Maschine auf-

zubewahren.“ (Interview 2) 

 

Um Diskriminierungen zu vermeiden, gibt es auch die Möglichkeit, die KI-

Anwendungen vor ihrem Einsatz bzw. bei Einführung auf Diskriminie-

rungsfreiheit testen oder Chancengleichheit als Ziel in der KI zu imple-

mentieren. Aus der IG Metall gibt es ein Beispiel, dass ein Betriebsrat 

eine Überprüfung durchgesetzt hat, wie Vanessa Barth berichtet: 

 
„[…] und dann hat uns ein Betriebsrat aus einem Unternehmen angespro-

chen und gesagt: ‚Bei uns soll ein durch KI gestütztes Personalentwick-

lungstool eingesetzt werden. Könnt ihr uns da bitte unterstützen?‘ Dann 

haben wir organisiert, dass eine Spezialistin für KI und Diskriminierung die 

Software auf Herz und Nieren getestet hat. Der Betriebsrat hat den Test 

durchgesetzt, und wir haben die Expertin organisiert und das Projekt be-

gleitet.“ (Interview 5) 

 

Das österreichische Projekt „VEKIAA – Verantwortungsvolle Einbindung 

von KI-Assistenzsystemen am Arbeitsplatz“ hat weitere wichtige Hand-

lungsempfehlungen für die betriebliche KI-Gestaltung und -Nutzung ent-

wickelt und verweist mit Blick auf die Bias-Vermeidung unter anderem da-

rauf, dass die Entwicklung von KI-Systemen nie als abgeschlossen be-

trachtet werden und die Trainingsdaten relevante Wirklichkeiten abbilden 

sollten. Auch könnten Korrekturmaßnahmen vorgenommen werden, um 

Gewichtungen zu verschieben (Anslinger et al. 2022).1 

Zugleich wurde in manchen Interviews darauf hingewiesen, viele ex-

terne Beratungsfirmen, die Beratungen zu KI anbieten, oft auf einem ver-

alteten Stand sind und die Qualität nicht zufriedenstellend sei. Wissen-

schaftler*innen seien wiederum oft zu weit weg von der Praxis. Für eine 

(gewerkschaftliche) Technologieberatung, die „aktuell und praxisrelevant“ 

ist, sei daher der Bedarf immens. 

 
1 Siehe auch die Checkliste für die (Mit-)Gestaltung von KI-Assistenzsystemen am Ar-

beitsplatz (Anslinger et al. 2022, S. 74 ff.). 
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4.5.2 Auf- und Abwertung von Arbeit, Teilhabe und 
Zeitwohlstand? 

 

Oft wird im KI-Diskurs als positiver Effekt von KI betont, dass KI Routine-

tätigkeiten erledigen kann, wodurch Kapazitäten für komplexe, herausfor-

dernde und kreative Tätigkeiten frei werden. Das könne Arbeit aufwerten, 

aber auch verdichten. KI kann aber auch (im Kontext algorithmischer 

Steuerung) Arbeit vereinfachen und damit abwertend, dequalifizierend 

wirken. Partizipative Technikgestaltung können hier, wie Kutzner (2019) 

für Digitalisierungsprozesse in der Einfacharbeit aufzeigt, Ansatzpunkte 

bieten, Geschlechterungleichheiten nicht zu vergrößern. 

Weitere Aspekte, die für KI weitergedacht werden könnten, sind erwei-

terte Teilhabemöglichkeiten durch technologische Unterstützung, wie sie 

bisher z. B. für die Potenziale von Exoskeletten für Industriearbeitsplätze 

diskutiert werden (Krzywdzinski et al. 2022). Die Diskussion, sowohl ge-

sellschaftlich als auch betrieblich, zur Frage, ob KI genutzt werden kann, 

um an dem Ziel gleichberechtigter Teilhabemöglichkeiten am Arbeits-

markt sowie der Reduktion des Gender Pay Gaps zu arbeiten, steht erst 

am Anfang. 

In diesem Zusammenhang ist auch der Blick auf die Arbeit im Unsicht-

baren relevant. Das betrifft unter anderem den zum Teil immensen neuen 

Mehraufwand durch die Interaktion mit Assistenzsystemen, Datenerfas-

sung und „Care für Technik“ sowie das Praxiswissen, das abgegriffen 

wird – und das häufig unbezahlt bleibt und wenig anerkannt wird, wenn 

z. B. das Know-how von Pflegekräften bei der Entwicklung digitaler Assis-

tenzsysteme genutzt wird. Letztlich bleibt hier Forschungsbedarf, um zu 

untersuchen, welche Arbeit KI braucht, um zu funktionieren, wer diese 

macht (sichtbar oder unsichtbar, bezahlt oder unbezahlt) und inwiefern 

sich hierbei Geschlechterdynamiken zeigen. 

Zugleich stellt sich die Frage auch in die andere Richtung, verspricht 

KI zumindest in Teilen auch Arbeitsreduktion durch Automatisierungsef-

fekte. Hier fehlt zurzeit (wie seit Langem) eine gesellschaftliche wie be-

triebliche Debatte darüber, die Einsparungen durch Technik im Bereich 

bezahlter Arbeit für Arbeitszeitverkürzungen, mehr Zeitwohlstand und Le-

bensqualität, entspanntere Vereinbarkeitsmöglichkeiten mit der Sorgear-

beit im Privaten zu nutzen – was angesichts der unübersehbaren Care-

Krise (u. a. Winker 2015) eine wichtige und zukunftsweisende Diskussion 

sein sollte. 
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4.5.3 Weiterbildung 

 

Auf die Bedeutung von Bildung wurde weiter oben bereits hingewiesen. 

Dies gilt natürlich auch innerbetrieblich. Der Einsatz von KI erfordert neue 

Kompetenzen bei Beschäftigten, sei es für die Anwendung neuer Soft-

ware, für das Erstellen von Datensätzen, die Entwicklung von Algorithmen 

oder auch für die Reflektion des KI-Einsatzes. Beschäftigte, die aufgrund 

von Sorgeverpflichtungen Teilzeit arbeiten, sind hierbei häufig strukturell 

im Nachteil und nutzen Weiterbildungsangebote deutlich seltener. 

Katharina Klappheck betont zusätzlich, dass es nicht nur darum gehen 

sollte, hochqualifizierte Frauen für die KI-Entwicklung zu gewinnen, son-

dern verschiedene betriebliche Gruppen „mitzunehmen“. Hierbei seien 

auch Alter und Qualifikation wichtige Kategorien. Mit Veranstaltungen ver-

suchen sie, auch Beschäftigtengruppen einzubinden, die jenseits der 

hochqualifizierten KI-Tätigkeitsbereiche liegen: 

 
„[…] wir haben so ein Hackathon ins Leben gerufen, um vor allem der Ver-

waltung irgendwie zu helfen, sich selbstständig mit Künstlicher Intelligenz 

und vor allem neuen smarten Applikationen auseinanderzusetzen, um 

eben auch so einen Alters-Gap mitzudenken. Klar kann ich jetzt über ma-

schinelles Lernen und sonst was erzählen, aber es geht halt auch darum, 

unsere 50-jährige Sekretär*in auf diesem Weg mitzunehmen.“ (Inter-

view 6) 

 

Vanessa Barth weist zudem darauf hin, dass Weiterbildung in vielen Be-

trieben faktisch eine viel zu geringe Rolle spielt und auch oft keine Infor-

mationen darüber vorliegen, welche Qualifikationen in der Belegschaft 

überhaupt vorhanden und welche erforderlich sind. 

 

 

4.5.4 Stereotype aufbrechen und Kulturen verändern 

 

Innerbetrieblich kann schließlich auch darauf geachtet werden, bei der KI-

Gestaltung und -Anwendung keine Geschlechterstereotype zu (re-)produ-

zieren, sondern diese eher aufzubrechen, sei es bei Servicerobotern und 

der Frage, wie diese heißen sollen („Muss es bei KI-Assistent*innen ein 

weiblicher Name / eine weibliche Stimme sein?“), beim KI-Einsatz in der 

Personalauswahl und der Frage, worauf die KI-Systeme „achten“ sollen. 

Hinsichtlich der Unternehmenskulturen sollte gerade in technischen 

Bereichen daran gearbeitet werden, Sexismus zu bekämpfen, die Teil-

habe von Frauen und die Sichtbarkeit von weiblichen Expertinnen zu för-

dern. Ein Ansatzpunkt könnten hierbei flache Hierarchien sein, damit über 

KI kritisch diskutiert werden kann und Mitarbeiter*innen die Möglichkeit 

haben, ihre Kompetenzen einzubringen 
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4.5.5 Abschließend … 

 

… lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass KI (betrieblich) genutzt werden 

kann, um über Geschlecht und Diversität zu verhandeln. Diskursiv lässt 

sich an Fairness, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit anknüpfen; KI ist dabei 

weit mehr als nur ein Datenschutzthema. Gleichstellungs- und Diversity-

Akteur*innen und Betriebs-/Personalrat können hierbei gemeinsam 

durchaus wirkmächtige Koalitionen schließen. 
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